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Disclaimer  

Das Handbuch basiert zum einen auf den Prozessen und der Organisation sowie auf den Aufgaben, 

Kompetenzen und der Verantwortung der Akteure im Verkehrswesen1. Zum anderen basiert das Hand-

buch auf den gängigen Normen und Standards im Bereich Risikomanagement, Notfall-, Krisen- und 

Kontinuitätsmanagement. Die Aussagen entsprechen dem Stand der Kenntnisse zum Zeitpunkt der 

Freigabe des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne, dass das 

Dokument in der Zwischenzeit geändert wurde. Das Handbuch ist seitens des Bundesamts für Verkehr 

(BAV) rechtlich nicht bindend. Das BAV achtet mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit veröffentlichter Infor-

mationen. Nichtsdestotrotz kann es hinsichtlich der inhaltlichen Aktualität und Vollständigkeit dieses 

Dokumentes keine Gewährleistung übernehmen. Haftungsansprüche wegen Schäden materieller und 

immaterieller Art durch die Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen werden daher 

ausgeschlossen. 

Änderungsnachweis:  

Version Datum Bearbeitende Stelle Änderungshinweis Status 

2.0 01.04.2020 Leitungsorgan KOVE Freigabe freigegeben 

1.0 11.04.2018 Leitungsorgan KOVE Freigabe abgelöst 
 

  

                                                      
1 Die fachlich bzw. rechtlich zuständigen Stellen im Verkehrswesen von Bund, Kantonen, beauftragten Organisationen, Infra-

strukturbetreiberinnen und Transportunternehmen. 

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-z/kove.html
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1 Einleitung  

Das Verkehrswesen2 ist für das Funktionieren von Gesellschaft und Wirtschaft zentral. Dement-

sprechend zählt der Verkehr3 auch zu den sogenannten kritischen Infrastrukturen. Beim Ausfall 

von Verkehrsinfrastrukturen oder Verkehrsmitteln kann das Angebot im Personen- und Güterver-

kehr auf der Schiene und der Strasse sowie in der öffentlichen und privaten Luftfahrt nicht mehr 

bedarfsgerecht gewährleistet werden. Ebenso kann die Versorgung der Wirtschaft und der Bevöl-

kerung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen nicht mehr bedarfsgerecht sichergestellt 

werden. Stehen Verkehrsleistungen, lebenswichtige Güter und Dienstleistungen nicht mehr im ge-

wohnten Umfang zur Verfügung, kann dies schnell zu wirtschaftlichen Ausfällen führen und die 

Unzufriedenheit der Betroffenen wächst rasch. Um solche Situationen möglichst gut bewältigen zu 

können, müssen die verschiedenen Akteure im Verkehrswesen4 wissen, was sie im Ereignisfall 

von den anderen erwarten können und, was die anderen von ihnen erwarten. Eine grosse Heraus-

forderung ist, die Komplexität zu reduzieren, um mit den richtigen Massnahmen die Verkehrsleis-

tungen bedarfsgerecht gewährleisten zu können. 

Das vorliegende Handbuch ist keine Handlungsvorschrift (z.B. Reglement, Weisung, Leitfaden). 

Es ist ein Informations- und Nachschlagedokument. Das Handbuch soll den Akteuren im Verkehrs-

wesen die generellen Zusammenhänge und Abhängigkeiten im Verkehrswesen über die taktische, 

operative und strategische Stufe aus Sicht Bund aufzeigen. Es soll eine Grundlage für ein gemein-

sames Verständnis in der Zusammenarbeit der Akteure sowohl bei der Vorbereitung im Hinblick 

auf Ereignisfälle (Vorsorge) als auch bei der Bewältigung von Ereignissen sein. 

Im Handbuch werden keine Kompetenzen geregelt. Diese ergeben sich für alle Beteiligten aus den 

Rechten und Pflichten in Bundesgesetzen und in kantonalen Gesetzen sowie in den dazugehören-

den Verordnungen und Ausführungsbestimmungen. 

Das Handbuch beschränkt sich auf die Darstellung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-

tung der Akteure im Verkehrswesen im Allgemeinen und im Hinblick auf Ereignisfälle mit landes-

weiten oder internationalen Auswirkungen. Aus diesem Grund werden im Handbuch keine Pro-

zesse dargestellt. Diese sind von den Akteuren im Verkehrswesen für die Zusammenarbeit unter-

einander gemeinsam zu definieren. 

Im Glossar wird die Bedeutung der verwendeten Begriffe und Ausdrücke erklärt und umschrieben. 

Die Bestimmungen in Bundesgesetzen und in kantonalen Gesetzen sowie in den dazugehörenden 

Verordnungen und Ausführungsbestimmungen gelten für die Akteure im Verkehrswesen sowohl 

bei der Vorbereitung im Hinblick auf Ereignisfälle als auch bei der Bewältigung von Ereignissen 

solange die zuständigen Behörden nichts anderes bestimmt haben. Im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten und ihrer rechtlichen Zuständigkeit können die Behörden Abweichungen von den 

rechtlichen Bestimmungen verfügen. 
  

                                                      
2 Das Verkehrswesen ist die Gesamtheit aller sozialen, wirtschaftlichen und technischen Institutionen, Einrichtungen oder Prin-

zipien, die für die Erstellung eines Ortsveränderungsprozesses benötigt werden. 
3 Verkehr ist die räumliche Bewegung von Objekten in einem System, z.B. die Bewegung von Menschen und Gütern im Stras-

sen- oder Schienenverkehr. 
4 Die fachlich bzw. rechtlich zuständigen Stellen im Verkehrswesen von Bund, Kantonen, beauftragten Organisationen, Infra-

strukturbetreiberinnen und Transportunternehmen. 
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2 Politische Führung und Krisenmanagement auf Stufe Bund  

Der Bundesrat und die Kantonsregierungen sind in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen für 

die politische Führung im Fall einer Katastrophe oder Notlage zuständig. 

Politische Führung ist plan- und steuerbar, erfolgt in der Regel ohne besonderen Zeitdruck und 

basiert auf umfassenden und konsolidierten Grundlagen. Im Gegensatz dazu sind in Katastrophen 

und Notlagen der Entscheid- und Zeitdruck sowie die Ungewissheit hoch. Das Risiko, dass die 

Situation sich verschlimmern könnte, wenn zu spät oder falsch entschieden würde, setzt die Füh-

rung unter Druck. Zudem ist die Komplexität der Entscheidfindung grösser, wenn mehrere Stellen 

mit unterschiedlichen Kompetenzen in der gleichen Sache kohärent entscheiden und koordiniert 

handeln müssen. 

Die politische Führung auf Stufe Bund ist in Katastrophen und Notlagen grundsätzlich gleich, wie 

in der normalen Lage. Die Reaktionszeiten können aber in Katastrophen und Notlagen durch An-

passung des Führungsverhaltens und der Führungsorganisation (Einsatz von Krisenorganen) ver-

kürzt werden. In besonderen und ausserordentlichen Lagen5 können Zuständigkeiten, Verantwor-

tungen und Kompetenzen lageabhängig oder gemäss den Weisungen des Bundesrates über das 

Krisenmanagement in der Bundesverwaltung vom 21. Juni 20196 angepasst werden. 

In der föderalistischen Struktur der Schweiz sind die Zuständigkeiten (Aufgaben, Kompetenzen, 

Verantwortung) im Verkehrswesen auf verschiedene Departemente, Bundesämter, die Kantone, 

öffentliche und private Leistungserbringer aufgeteilt. Dieser Umstand erfordert eine Koordination 

und die Abstimmung der Massnahmen zwischen den verschiedenen Stellen sowohl bei der Vor-

bereitung im Hinblick auf Ereignisfälle (Vorsorge) als auch bei der Bewältigung von Katastrophen 

und Notlagen. 

Die politische Führung und das Krisenmanagement in der föderalistischen Struktur der Schweiz 

aus Sicht Bund gliedern sich wie folgt: 

 

Abb. 1: Politische Führung und Krisenmanagement in der föderalistischen Struktur der Schweiz. 
  

                                                      
5 Besondere Lage: Situationen, in denen gewisse Staatsaufgaben mit den normalen Verwaltungsabläufen nicht mehr bewältigt 

werden können ( Quelle: Sicherheitspolitischer Bericht 2000). 
Ausserordentliche Lage: Situationen, in denen in zahlreichen Bereichen und Sektoren normale Verwaltungsabläufe nicht 
genügen, um die Probleme und Herausforderungen der Regierungstätigkeit zu bewältigen ( Quelle: Sicherheitspolitischer 
Bericht 2000). 

6 Bundesblatt 2019 4593 

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/4593.pdf
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3 Die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (KOVE) 

Die KOVE7 ist ein Element der Krisenvorsorge und des Krisenmanagements auf Stufe Bund. Sie 

koordiniert und unterstützt zum einen die Zusammenarbeit von zivilen und militärischen Stellen im 

Verkehrswesen bei der Vorbereitung von Massnahmen, die im Hinblick auf eine Katastrophe oder 

eine Notlage mit landesweiten oder internationalen Auswirkungen oder einen bewaffneten Konflikt 

(Ereignisfall) getroffen werden müssen. Zum anderen steht die KOVE der federführenden Stelle 

auf Stufe Bund (Departement, Bundesamt, Organ, Stab) bei der Bewältigung eines Ereignisses für 

die Koordination und Abstimmung von Massnahmen im Verkehrswesen zur Verfügung. Im Auftrag 

des Bundesrates führt das Bundesamt für Verkehr (BAV) die KOVE. Es stellt das Präsidium des 

Leitungsorgans KOVE und führt die Geschäftsstelle KOVE. 

Im Leitungsorgan sind alle Schlüsselstellen aus dem Bereich Verkehr von Bund und Kantonen 

sowie die SBB und die PostAuto AG als Beauftragte Organisationen für die Systemführung im 

Schienenverkehr bzw. im öffentlichen, regionalen Personenverkehr (RPV) und im öffentlichen Orts-

verkehr (OV) auf der Strasse (Busse und Trams) vertreten. Unter anderem bezeichnet das Lei-

tungsorgan beispielsweise die Gefahren und Bedrohungen mit landesweiten oder internationalen 

Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsmittel und den Verkehrsablauf. Basierend auf 

den Einschätzungen des Leitungsorgans können die Akteure im Verkehrswesen8 Massnahmen für 

den Ereignisfall treffen. 

Die Geschäftsstelle führt die Geschäfte des Leitungsorgans und steht den Akteuren im Verkehrs-

wesen als Plattform für den Informationsaustausch und als Wissenspool zur Verfügung. Während 

der Bewältigung eines Ereignisses steht die Geschäftsstelle der federführenden Bundesstelle für 

die Koordination und Abstimmung von Massnahmen im Verkehrswesen zur Verfügung. 

Für die operative Bewältigung eines Ereignisses sind hauptsächlich die Kantone und die betroffe-

nen Unternehmen zuständig (Kantone: Schutz der Bevölkerung und der Lebensgrundlagen; Un-

ternehmen: Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und 

Dienstleistungen). Dafür müssen sie im Rahmen ihres Risikomanagements sowie ihres Notfall-, 

Krisen- und Kontinuitätsmanagements Massnahmen vorbereiten und dokumentieren sowie Mittel 

bereitstellen (z.B. vorsorgliche Planungen erstellen, vorbehaltene Beschlüsse fassen, Führungs-

prozesse, -organisation, -unterstützung aufbauen). 

Die Geschäftsordnung regelt die Aufgabenteilung zwischen dem Leitungsorgan und der Geschäfts-

stelle und präzisiert insbesondere die Aufgaben nach Artikel 3 VKOVE9. Die Aufgaben sind: 

A) Gefahren und Bedrohungen bezeichnen, die auf die Verkehrsinfrastruktur, die Verkehrsmittel 

und den Verkehrsablauf landesweite oder internationale Auswirkungen haben können 

Das Leitungsorgan bezeichnet die Gefahren und Bedrohungen mit landesweiten oder internatio-

nalen Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsmittel und den Verkehrsablauf gestützt 

auf die Analysen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz BABS (z.B. Risikobericht, Gefährdungs-

katalog, Gefährdungsdossiers, Publikationen zum Thema Schutz kritischer Infrastrukturen) und 

des Nachrichtendienstes des Bundes NDB (z.B. Bericht «Sicherheit Schweiz»). Das Leitungsorgan 

erstellt keine eigenständigen Gefahren- oder Bedrohungsanalysen. 

Die vom Leitungsorgan für das Verkehrswesen bezeichneten Gefahren und Bedrohungen werden 

anhand der Gefahren- oder Bedrohungsanalysen vom BABS und NDB von der Geschäftsstelle 

                                                      
7 Die KOVE basiert auf der Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignis-

fälle (VKOVE, SR 520.16). 
8 Die fachlich bzw. rechtlich zuständigen Stellen im Verkehrswesen von Bund, Kantonen, beauftragten Organisationen, Infra-

strukturbetreiberinnen und Transportunternehmen. 
9 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/kove/kove.pdf.download.pdf/kove.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
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periodisch überprüft, aktualisiert und dem Leitungsorgan unterbreitet (in der Regel beim Vorliegen 

neuer Grundlagen). Die Geschäftsstelle führt eine Liste der bezeichneten Gefahren und 

Bedrohungen. Diese Liste bildet die Grundlage für die Akteure im Verkehrswesen zum Treffen von 

Massnahmen in ihrem Verantwortungsbereich (Anhang). 

B) Die Auswirkungen der bezeichneten Gefahren und Bedrohungen auf die Verkehrsinfrastruktur, 

die Verkehrsmittel und den Verkehrsablauf einschätzen und die Einschätzung den zuständigen 

Stellen mitteilen 

Im Auftrag des Leitungsorgans erfasst, analysiert und beurteilt die Geschäftsstelle in Zusammen-

arbeit mit den Akteuren im Verkehrswesen die Auswirkungen der vom Leitungsorgan bezeichneten 

Gefahren und Bedrohungen auf die Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsmittel und den Verkehrsablauf. 

Das Ergebnis wird den zuständigen Stellen im Verkehrswesen zur Verfügung gestellt. Es soll die-

sen Stellen als Grundlage für das Festlegen der Anforderungen an Verkehr und Transport dienen. 

Aus der Gegenüberstellung der Auswirkungen von Gefahren und Bedrohungen auf Verkehrs-

infrastruktur, Verkehrsmittel und den Verkehrsablauf und der Anforderung an Verkehr und 

Transport ergibt sich der Handlungsbedarf für die zuständigen Stellen in der vorsorglichen Planung. 

Diese Stellen sind für die Erarbeitung der vorsorglichen Planungen verantwortlich. 

Im Auftrag des Leitungsorgans sorgt die Geschäftsstelle einerseits für die Koordination der 

vorsorglichen Planungen zwischen den zuständigen Stellen im Verkehrswesen und andererseits 

für die Synchronisation deren Planungen mit den vorsorglichen Planungen der Bundesstellen. 

C) Mitwirkung bei vorsorglichen Planungen und Koordination des Handlungsbedarfs zwischen Ver-

kehrsträgern und Verkehrsmitteln 

Im Auftrag des Leitungsorgans unterstützt die Geschäftsstelle die Akteure im Verkehrswesen so-

wie weitere Stellen auf konzeptioneller Ebene beim Erarbeiten von vorsorglichen Planungen. Sie 

kann dazu den Anstoss geben, steht als Wissenspool zur Verfügung und unterstützt bei der Koor-

dination und Abstimmung der Konzepte, des Handlungsbedarfs und der Massnahmenplanung über 

alle Verkehrsträger und Verkehrsmittel hinweg. Der Schwerpunkt der Unterstützung liegt dabei bei 

Fragestellungen, die mehrere Verkehrsträger oder mehrere Akteure (insbesondere auf Bundes-

ebene) betreffen. Die Geschäftsstelle kann Planungsgrundlagen erstellen, wie z.B. Konzepte oder 

Faktenblätter. 

D) Austausch fachspezifischer Informationen 

Im Auftrag des Leitungsorgans ist die Geschäftsstelle Plattform für den Informationsaustausch, 

insbesondere zwischen den Akteuren im Verkehrswesen. Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, den 

Informationsbedarf der Akteure im Verkehrswesen (z.B. bezüglich den Prozessen und der Organi-

sation der einzelnen Akteure) zu erkennen und den Informationsbedarf soweit möglich zu decken. 

Relevant sind Informationen über das Zusammenspiel zwischen den Akteuren im Notfall-, Krisen- 

und Kontinuitätsmanagement; beispielsweise die Klärung der Frage, mit welchem Vorgehen die 

zuständigen Organisationen im Krisenfall von gesetzlichen Vorgaben abweichen können. 

Die Geschäftsstelle erstellt im Auftrag des Leitungsorgans ein Handbuch (vorliegendes Dokument). 

Das Handbuch soll den Akteuren im Verkehrswesen als Informations- und Nachschlagedokument 

dienen. Es soll regelmässig durch die Geschäftsstelle in direkter Zusammenarbeit mit den Akteuren 

nachgeführt werden. Im Handbuch sind die Aufgaben und Zuständigkeiten der Akteure sowie die 

Abläufe für die Zusammenarbeit in der Vorsorge beschrieben. 
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E) Unterstützung im Ereignisfall des federführenden Departements, Bundesamts, Organs 

oder Stabs zur Koordination und Abstimmung von Massnahmen im Verkehrswesen 

Im Auftrag des Leitungsorgans steht die Geschäftsstelle als Plattform für den Informationsaus-

tausch und als Wissenspool während der Bewältigung eines Ereignisses dem federführenden De-

partement, Bundesamt, Organ oder Stab zur Verfügung. Sie hat in der Ereignisbewältigung keine 

verbindlich zugewiesene Aufgabe. 

Die Geschäftsstelle kann bei Bedarf: 

− die Konsequenzen aufzeigen, welche sich aus der Situation der einzelnen Verkehrsträger er-

geben; 

− durch die Koordination und Abstimmung von Massnahmen über alle Verkehrsträger und Ver-

kehrsmittel die Führung unterstützen; 

− die Vorbereitung von Entscheiden auf politischer Ebene koordinieren - soweit dies nicht durch 

die einzelnen Bundesämter, Organe oder Stäbe erfolgt; 

− Inhalte für Anträge an Dritte (Generalsekretariat Departement UVEK, Bundesrat) vorbereiten, 

indem zwischen den Bundesämtern (und weiteren Partnern) abgestimmte Anträge, Positionen 

erarbeitet werden. 

4 Vom Leitungsorgan bezeichnete Gefahren und Bedrohungen  

Nach Artikel 3, Buchstabe a VKOVE10 bezeichnet das Leitungsorgan die Gefahren und Bedrohun-

gen, welche auf die Verkehrsinfrastrukturen, die Verkehrsmittel und den Verkehrsablauf landes-

weite oder internationale Auswirkungen haben können. Diese sind im Dokument «Liste der vom 

Leitungsorgan KOVE bezeichneten Gefahren und Bedrohungen» und im Anhang aufgeführt. 

Basierend auf den Einschätzungen des Leitungsorgans können die Akteure im Verkehrswesen 

Massnahmen für den Ereignisfall treffen. 

5 Konzept Verkehr in Katastrophen und Notlagen  

5.1 Gegenstand, Ausgangslage  

Der Verkehr ist für das Funktionieren von Gesellschaft und Wirtschaft zentral. Beim Ausfall von 

Verkehrsinfrastrukturen oder Verkehrsmitteln kann das Angebot im Personen- und Güterverkehr 

auf der Schiene und Strasse sowie in der öffentlichen und privaten Luftfahrt nicht mehr bedarfsge-

recht gewährleistet werden. Ebenso können der Schutz der Bevölkerung, der Lebensgrundlagen 

und die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienst-

leistungen nicht mehr entsprechend sichergestellt werden. Stehen Verkehrsleistungen, wichtige 

Güter und Dienstleistungen nicht mehr im gewohnten Umfang zur Verfügung, kann dies schnell zu 

wirtschaftlichen Ausfällen führen und die Unzufriedenheit der Betroffenen wächst rasch. Um solche 

Situationen möglichst gut zu bewältigen, müssen die verschiedenen Akteure im Verkehrswesen 

wissen, was sie im Ereignisfall11 von den anderen erwarten können und, was die anderen von 

ihnen erwarten. 

5.2 Ziele des Konzepts  

Basierend auf den Rechtsgrundlagen definiert das Konzept für die Aufrechterhaltung des Verkehrs 

in Katastrophen und Notlagen die Arbeitsteilung zwischen den Akteuren im Verkehrswesen12. Es 

soll eine gesamtschweizerisch kohärente Massnahmenplanung ermöglichen. Zudem zeigt das 

Konzept auf: 

                                                      
10 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
11 Katastrophen und Notlagen mit landesweiten oder internationalen Auswirkungen sowie bewaffnete Konflikte. 
12 Die fachlich bzw. rechtlich zuständigen Stellen im Verkehrswesen von Bund, Kantonen, beauftragten Organisationen, Infra-

strukturbetreiberinnen und Transportunternehmen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html#a3
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/kove/liste_gefahren_bedrohungen.pdf.download.pdf/Liste%20Gefahren%20und%20Bedrohungen%20LO%20KOVE.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/kove/liste_gefahren_bedrohungen.pdf.download.pdf/Liste%20Gefahren%20und%20Bedrohungen%20LO%20KOVE.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
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- die Zuständigkeiten und Möglichkeiten auf Stufe Bund; 

- die Rahmenbedingungen für die operative Umsetzung von Massnahmen; 

- eine Handlungsrichtlinie für die politisch-strategische Stufe. 

5.3 Abgrenzung  

Das Konzept behandelt die Aufrechterhaltung des Verkehrs im Hinblick auf Katastrophen und Not-

lagen mit landesweiten oder internationalen Auswirkungen und die Arbeitsteilung zwischen den 

Akteuren im Verkehrswesen im Inland. Es behandelt die Verkehrsträger Schiene, Strasse, Luft mit 

dem Fokus auf die organisatorischen Massnahmen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Ver-

kehrsträger und der dazugehörenden Verkehrsmittel, soweit diese rechtlich dazu verpflichtet wer-

den können. 

Die Wasserwege als Verkehrsträger in der Schweiz und die Schifffahrt als Verkehrsmittel auf 

Schweizer Seen und Flüssen sowie die Seilbahnen werden wegen der lokalen Bedeutung ihrer 

logistischen Leistung im Hinblick auf Katastrophen und Notlagen mit landesweiten oder internatio-

nalen Auswirkungen auf das Verkehrswesen in diesem Konzept nicht behandelt. 

Die Nutzung des Rheins als Wasserstrasse und die Rheinschifffahrt fallen in die Zuständigkeit der 

Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR). Die ZKR ist eine internationale Organisation mit 

eigener Rechtspersönlichkeit. Die Schweiz ist einer der fünf Mitgliedstaaten in der ZKR.  

Die Rheinschifffahrt ist international geprägt und weitgehend liberalisiert. Sie funktioniert haupt-

sächlich nach internationalen Standards und Praktiken, vergleichbar wie der Luftverkehr. Aufgrund 

dessen beschränkt sich der Bund im Hinblick auf Katastrophen und Notlagen mit landesweiten 

oder internationalen Auswirkungen auf Regelungen für die logistische Leistung der Rheinschifffahrt 

zur Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern. Diese Regelungen sind Sache der Wirt-

schaftlichen Landesversorgung. Aus diesen Gründen wird die Rheinschifffahrt in diesem Konzept 

nicht behandelt. 

5.4 Grundsätzliches zur Zuständigkeit, Führung und Organisation im Verkehr  

Die Zuständigkeit und die Führung bleiben auf allen Stufen und in allen Lagen grundsätzlich gleich. 

Es gibt keinen Wechsel bei der Zuständigkeit und der Führung im Ereignisfall – wer etwas im Nor-

malfall tut, macht dies auch im Ereignisfall. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der ein-

zelnen Stellen (z.B. BAV, BAZL, ASTRA)13 bleiben unverändert. Durch das situative Anpassen des 

Führungsverhaltens und der Führungsorganisation (Einsatz von führungsunterstützenden Stäben 

und Organen) werden im Ereignisfall hingegen die Reaktionszeiten verkürzt und die Entschei-

dungsprozesse beschleunigt. 

Im Rahmen des unternehmerischen Handelns und der unternehmerischen Verantwortung sind fol-

gende Punkte Sache der Akteure im Verkehrswesen: 

- Aufbauen und Betreiben: 

- eines Risikomanagements; 

- eines Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagements (Prozesse und Organisation); 

- einer Notfall- und Krisenorganisation (Elemente zur Bewältigung); 

- eines Ressourcenmanagements (Personal, Material, Finanzen). 

- Treffen von Massnahmen zum Schutz und zur Sicherheit des betriebsnotwendigen Schlüssel-

personals (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz). 

Nachfolgend werden die Zusammenhänge bei der Zuständigkeit, Führung und Organisation auf 

verschiedenen Ebenen der Akteure im Verkehrswesen schematisch dargestellt und umschrieben. 

                                                      
13 BAV: Bundesamt für Verkehr; BAZL: Bundesamt für Zivilluftfahrt; ASTRA: Bundesamt für Strassen. 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Zusammenhänge bei der Zuständigkeit, Führung, Organisation im Verkehrswesen 

¡ Die Infrastrukturbetreiberinnen und Verkehrsunternehmen Schiene, Strasse, Luft sowie die Po-

lizei bringen die aktuelle Verkehrssituation auf ihrem Netz bzw. in ihrem Gebiet bei den beauf-

tragten Organisationen zur Systemführung14 bzw. beim Verkehrsmanagement ihres Verkehrs-

trägers ein. 

Die Infrastrukturbetreiberinnen und Verkehrsunternehmen Schiene, Strasse, Luft sowie die Po-

lizei treffen in gegenseitiger Absprache Massnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-

ten und ihrer rechtlichen Zuständigkeit. Sie setzen die empfohlenen oder angeordneten Mass-

nahmen der Behörden um. 

¢ Die beauftragten Organisationen für die Systemführung (Systemführerinnen) koordinieren auf 

Systemebene die im Hinblick auf Ereignisfälle und im Ereignisfall zu treffenden operativen Mas-

snahmen der Behörden und Organisationen für die Katastrophenvorsorge und Katastrophen-

bewältigung und stimmen die Massnahmen aufeinander ab. Sie sammeln und koordinieren die 

Bedürfnisse aus ihrem Bereich und leiten diese an die dafür zuständigen Fachbehörden weiter. 

Die Systemführerinnen koordinieren ihre Aktivitäten sowohl bei der vorsorglichen Planung im 

Hinblick auf Ereignisfälle als auch für die Ereignisbewältigung untereinander und mit den für die 

Führung der Ereignisbewältigung zuständigen Behörden und Organisationen. 

Die Systemführerinnen treffen in gegenseitiger Absprache Massnahmen im Rahmen ihrer ge-

setzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Zuständigkeit. Sie empfehlen die einheitliche Umset-

zung von Massnahmen (best practice) gegenüber den Akteuren in ihrem Bereich. Sie setzen 

die empfohlenen oder angeordneten Massnahmen der Behörden um. 

Die Systemführerinnen bzw. das Verkehrsmanagement Schiene, Strasse und Luft sowie die 

Kantonspolizei erfassen die Verkehrslage und bringen diese im nationalen Melde- und Lage-

zentrum (MLZ) des Bundes bei der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) ein. Die NAZ stellt die Lage 

über alle Verkehrsträger mit der Elektronischen Lagedarstellung (ELD) zuhanden der Behörden 

dar. Die NAZ ist im Rahmen der Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle 

(KOVE) die technische und organisatorische Leistungserbringerin für die Abbildung der Ver-

kehrslage auf strategischer politischer Stufe Bund. 
  

                                                      
14 Eigner und/oder Betreiber eines Systems zur Erhaltung und/oder Sicherung der Lebensgrundlagen und/oder zur Versorgung 

der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen. 
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Beauftragte Organisationen für die Systemführung im Verkehr sind: 

- das ASTRA, (Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen und Verkehrsmanagement Natio-

nalstrassen in Zusammenarbeit mit den Kantonen); 

- die Schweizerischen Bundesbahnen SBB15 

(Betrieb Infrastruktur und Verkehrsmanagement Schienenverkehr); 

- die PostAuto AG16 (Betrieb öffentlicher, regionaler Personenverkehr und öffentlicher Orts-

verkehr Strasse [Bus und Tram] kantonal, interkantonal); 

- die Skyguide17 (Betrieb Flugsicherung und Management Luftverkehr); 

- die Kantonspolizei (Kantonsstrassen, Gemeindestrassen). 

£ Die Aufsichtsbehörden bzw. die Fachämter bringen die Situation im Verkehr sachlich und poli-

tisch abgestimmt beim Departement UVEK18 ein. 

Die Aufsichtsbehörden bzw. die Fachämter treffen in Absprache mit dem Departement und den 

Betroffenen Massnahmen im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Zustän-

digkeit. Aufsichtsbehörden bzw. Fachämter setzen die vom Bundesrat beschlossenen Mass-

nahmen im Auftrag des Departements um. 

¤ Das Departement UVEK bringt die Situation im Verkehr in den Bundesrat ein. Es stellt Antrag 

bzw. unterstützt allenfalls Anträge der anderen Departemente. 

Das Departement UVEK trifft in Absprache mit den anderen Departementen und den Betroffe-

nen Massnahmen im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Zuständigkeit. 

Das Departement setzt die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen um. 

¥ KOVE: Im Auftrag des Leitungsorgans steht die Geschäftsstelle als Plattform für den Informati-

onsaustausch und als Wissenspool während der Bewältigung eines (grossen) Ereignisses dem 

federführenden Departement, Bundesamt, Organ oder Stab zur Verfügung. Sie hat in der Er-

eignisbewältigung keine verbindlich zugewiesene Aufgabe. 

Die Geschäftsstelle kann bei Bedarf: 

− die Konsequenzen aufzeigen, welche sich aus der Situation der einzelnen Verkehrsträger 

ergeben; 

− durch die Koordination und Abstimmung von Massnahmen über alle Verkehrsträger und Ver-

kehrsmittel die Führung unterstützen; 

− die Vorbereitung von Entscheiden auf politischer Ebene koordinieren - soweit dies nicht 

durch die einzelnen Bundesämter, Organe oder Stäbe erfolgt; 

− Inhalte für Anträge an Dritte (Generalsekretariat Departement UVEK, Bundesrat) vorberei-

ten, indem zwischen den Bundesämtern (und weiteren Partnern) abgestimmte Anträge oder 

Positionen erarbeitet werden. 

5.5 Grundsätzliches zur Kommunikation im Verkehr bei Katastrophen und in Notlagen  

Die Zuständigkeit und die Führung der Informationsbeschaffung und -erfassung bleiben grundsätz-

lich auf allen Stufen und in allen Lagen gleich. Es gibt keinen Wechsel bei der Zuständigkeit und 

der Führung im Ereignisfall – wer etwas im Normalfall tut, macht dies auch im Ereignisfall. Aufga-

ben, Verantwortung und Kompetenzen der einzelnen Stellen (z.B. BAV, BAZL, ASTRA) bleiben 

unverändert. 

                                                      
15 Die SBB sind eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft im Besitz des Bundes mit Sitz in Bern. Der Bundesrat legt für jeweils 

vier Jahre die strategischen Ziele der SBB fest. Er erarbeitet die Ziele zusammen mit den SBB und legt sie in einer Leis-
tungsvereinbarung mit den SBB fest; bei deren Erarbeitung werden die Kantone angehört. 

16 Die PostAuto AG ist eine hundertprozentige, privatrechtlich organisierte, landesweit tätige Tochtergesellschaft der  
Schweizerischen Post. PostAuto verfügt gegenwärtig in der Schweiz über rund 240 Partnerunternehmen. 

17 Skyguide ist eine nicht gewinnstrebige Aktiengesellschaft. Über 99% des Aktienkapitals sind im Besitz des Bundes. Skyguide 
finanziert sich durch Gebühren, die von den Benutzern ihrer Dienstleistungen getragen werden. 

18 UVEK: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home.html
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Sofern nicht übergeordnet anders geregelt, kommuniziert die jeweils federführende Stelle/Stufe 

gegen aussen (Medien, Öffentlichkeit). Die politische Relevanz des Ereignisses ist bestimmend, 

welche Stelle/Stufe die Kommunikation gegen aussen führt/koordiniert und welche Stelle/Stufe ge-

gen aussen kommuniziert. 

Die Ereigniskommunikation im Verkehr, wie z.B. Verkehrsinformationen oder Verhaltensanweisun-

gen, verbleibt jederzeit bei den beauftragten Organisationen für die Systemführung, den Infrastruk-

turbetreiberinnen, den Verkehrsunternehmen und der Polizei. 

 

Abb. 3: Schematische Darstellung der Informationsbeschaffung, -erfassung und Kommunikation 

1) Erfassen, Verifizieren, Verdichten der Informationen sowie Koordinieren und Abstimmen der 

Kommunikation zum Ereignis gegen innen und gegen aussen (Medien, Öffentlichkeit). 

In der Katastrophen- und Krisenbewältigung ist zwischen folgenden Kommunikationen zu unter-

scheiden: 

Interne Kommunikation 

Erfassen, Verifizieren, Verdichten von Informationen und Kommunikation innerhalb der Organisa-

tionseinheit. Beispiel: Information an die Mitarbeitenden, Sprachregelung zum Ereignis. 

Ereigniskommunikation 

Erfassen, Verifizieren, Verdichten von Informationen und Kommunikation zum Ereignis. Beispiel: 

Verkehrsinformationen der beauftragten Organisationen für die Systemführung, der Infrastruktur-

betreiberinnen, der Verkehrsunternehmen und der Polizei oder Verhaltensanweisungen der Be-

hörden an die Bevölkerung. Die Sorge, eine bestimmte Information könnte die Bevölkerung beun-

ruhigen oder alarmieren, stellt keinen ausreichenden Grund für das Unterlassen der Bekanntgabe 

dar. 

Medienkommunikation 

Erfassen, Verifizieren, Verdichten von Informationen und Kommunikation zum Ereignis nach aus-

sen an die Medien, Öffentlichkeit. Beispiel: Medienmitteilung, Medienkonferenz. 
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5.6 Generelle Bewältigungsstrategie im Verkehr (Was ist in welcher Qualität zu tun?)  

Luftverkehr  

- Was: Sperren des Luftraumes über dem definierten Gebiet19 und Sicherstellen einer regionalen 

Flugverkehrskontrolle, welche die Flüge in das und aus dem Schadensgebiet koordiniert. 

- Wer: Das BAZL stellt zusammen mit der Skyguide (beauftragte Organisation für die Systemfüh-

rung im Luftverkehr) und der Luftwaffe die Sperrung des Luftraumes und die Koordination der 

Flüge in das und aus dem Katastrophengebiet sicher (Prozesse, Organisation, Massnahmen, 

Mittel). 

Landverkehr: Grossräumige Verkehrslenkung  

- Was: Sicherstellen einer grossräumigen Verkehrslenkung für den nationalen Verkehr und den 

internationalen Transitverkehr abgesprochen mit den Verkehrsmassnahmen im Schadensge-

biet und abgesprochen zwischen den Verkehrsträgern Schiene und Strasse. 

- Wer: Das BAV zusammen mit den SBB (beauftragte Organisation für die Systemführung im 

Schienenverkehr) und das ASTRA (Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen, Verkehrsmanage-

ment Nationalstrassen) stellen, in Absprache mit ihren Partnern, die grossräumige Verkehrslen-

kung sicher (Prozesse, Organisation, Massnahmen, Mittel). 

Landverkehr:  Öffnung und Offenhaltung von Verkehrsachsen ausserhalb des Schadens-

gebiets  

- Was: Öffnung und Offenhaltung der Verkehrsachsen ausserhalb des Schadensgebiets. Sicher-

stellen der dazu erforderlichen Massnahmen und Mobilisierung der Mittel. 

- Wer: Das BAV zusammen mit den SBB (beauftragte Organisation für die Systemführung im 

Schienenverkehr) und das ASTRA (Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen, Verkehrsmanage-

ment Nationalstrassen) stellen, in Absprache mit ihren Partnern, die Öffnung und Offenhaltung 

der Verkehrsachsen ausserhalb des Schadensgebiets sicher (Prozesse, Organisation, Mass-

nahmen, Mittel). 

Landverkehr: Verkehrssteuerung in und um das Schadensgebiet  

- Was: Sicherstellen einer Verkehrssteuerung, in welcher bestimmte Achsen in das und aus dem 

Schadensgebiet für die Einsatzkräfte und die Evakuierung reserviert sind und die Fluchtbewe-

gungen der Bevölkerung kanalisiert werden. 

- Wer: Das BAV zusammen mit den SBB (beauftragte Organisation für die Systemführung im 

Schienenverkehr) und das ASTRA (Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen, Verkehrsmanage-

ment Nationalstrassen) stellen, in Absprache mit ihren Partnern, die Verkehrssteuerung sicher 

(Prozesse, Organisation, Massnahmen, Mittel). 

Zurückführung in den Regelbetrieb (Normalisierung)  

- Was: Wiederherstellung eines normalisierten Betriebs. Sicherstellen der dazu erforderlichen 

Massnahmen und Mobilisierung der Mittel. 

- Wer: Das BAV zusammen mit den SBB (beauftragte Organisation für die Systemführung im 

Schienenverkehr), das BAZL zusammen mit Skyguide (beauftragte Organisation für die Sys-

                                                      
19 Raum, in dem sich der Schaden auswirkt. 
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temführung im Luftverkehr) und das ASTRA (Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen, Verkehrs-

management Nationalstrassen) stellen, in Absprache mit ihren Partnern, die Wiederherstellung 

des Normalbetriebes sicher (Prozesse, Organisation, Massnahmen, Mittel). 

5.7 Öffentlicher Land - und Schiffsverkehr  

Zur Personenbeförderung auf dem Schienenfernverkehrsnetz erteilt der Bund Konzessionen 

(Rechte und Pflichten) an Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Die EVU müssen der Konzes-

sion entsprechend Verkehrsleistungen erbringen. Diese müssen nach den Grundsätzen und Krite-

rien für den Fernverkehr20 eigenwirtschaftlich erbracht werden. Im Schienengüterverkehr bestellt 

der Bund keine Verkehrsleistungen.  

Die Verkehrsleistungen im öffentlichen, regionalen Personenverkehr (RPV) Bahn, Bus und Schiff 

werden vom Bund und den Kantonen bestellt. Die Verkehrsleitungen im öffentlichen Ortsverkehr 

(OV) Bus und Tram werden von den Kantonen und Gemeinden bestellt. 

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) ist die Fachbehörde für den öffentlichen Land-, und Schiffsver-

kehr.21 Entsprechend den rechtlichen und politischen Vorgaben verfolgt das BAV unter anderem 

folgendes Ziel: 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Schienen-, Seilbahn-, Schiffs- und Automobilverkehr, 

soweit dafür eine eidgenössische Konzession oder Bewilligung besteht, insbesondere durch die 

Aufsicht über Betrieb, Anlagen und Fahrzeuge der Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. 

Im Rahmen des Notfallmanagements auf Stufe Bund (unmittelbar nach dem Eintreten des Ereig-

nisses) hat das BAV als Fachbehörde für den öffentlichen Land- und Schiffsverkehr weder auf der 

operativen noch auf der strategischen Ebene eine Aufgabe. 

Im Rahmen des Krisenmanagements auf Stufe Bund (Stunden bis Tage nach dem Eintreten des 

Ereignisses) informiert das BAV das Department UVEK über die Situation und schlägt Massnah-

men vor. Diese sind sachlich und politisch abgesprochen mit den Akteuren im öffentlichen Land-

verkehr. Das BAV setzt die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen im Auftrag des Departe-

ments um. 

Das BAV kann im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und seiner rechtlichen Zuständigkeit in 

Absprache mit den Akteuren im öffentlichen Landverkehr und dem Departement UVEK Massnah-

men im öffentlichen Landverkehr treffen. Das BAV ist z.B. nach Artikel 12 des Eisenbahngesetzes22 

befugt, Beschlüsse und Anordnungen von Organen oder Dienststellen des Eisenbahnunterneh-

mens aufzuheben oder ihre Durchführung zu verhindern, wenn sie gegen das Eisenbahngesetz, 

die Konzession oder internationale Vereinbarungen verstossen oder wichtige Landesinteressen 

verletzen. 

Die SBB sind nach Artikel 5 VKOVE23 die beauftragte Organisation für die Systemführung im Schie-

nenverkehr. Sie koordinieren die Massnahmen zur Bewältigung des Ereignisses im Schienenver-

kehr auf operativer Ebene und stimmen verschiedene Massnahmen aufeinander ab. Sie sammeln 

und koordinieren die Bedürfnisse aus dem Bereich Schienenverkehr und leiten diese an die dafür 

zuständigen Fachbehörden weiter. 

                                                      
20 Wegleitung Grundsätze und Kriterien Fernverkehr. 
21 Artikel 6 Organisationsverordnung vom 6. Dezember 1999 für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (OV-UVEK, SR 172.217.1). 
22 SR 742.101 
23 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html#a5
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/verkehrstraeger/wegleitung-grundsaetze-fernverkehr-v2.pdf.download.pdf/Wegleitung_Grunds%C3%A4tze_Fernverkehr_V2.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996045/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996045/index.html
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SBB Infrastruktur steuert den Schienenverkehr über den netzweiten Fahrplan. Im Fahrplan ist der 

Fahrverlauf aller Züge24 hinsichtlich Fahrweg, Verkehrstage und Fahrzeit festgelegt. SBB Infra-

struktur koordiniert die Durchführung des Güter- und Personenverkehrs auf dem Schienennetz mit 

den übrigen Infrastrukturbetreiberinnen und den Eisenbahnverkehrsunternehmen, insbesondere 

bezüglich des Fahrwegs, der Verkehrstage und der Fahrzeit der Züge. 

Die SBB und PostAuto bestimmen im Ereignisfall gemeinsam ein lage- und bedürfnisgerechtes 

Angebot im öffentlichen Personenverkehr auf Systemebene. Dieses orientiert sich an den Vorga-

ben des BAV und an den zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Die SBB koordinieren federführend die Fahrpläne der konzessionierten Personenbeförderungsun-

ternehmen im öffentlichen Verkehr und publizieren den aktuellen Publikums-Fahrplan. Die SBB 

sind im Lageverbund bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) eingebunden und liefern Daten 

zur Lage auf dem Schienennetz unter anderem für das Melde- und Lagezentrum (MLZ) in der 

Nationalen Alarmzentrale (NAZ). 

Die PostAuto AG ist nach Artikel 5 VKOVE25 die beauftragte Organisation für die Systemführung 

im öffentlichen, regionalen Personenverkehr (RPV) und im öffentlichen Ortsverkehr (OV) auf der 

Strasse (Bus und Tram). PostAuto koordiniert die Massnahmen zur Bewältigung des Ereignisses 

im RPV und OV Bus und Tram auf operativer Ebene und stimmt verschiedene Massnahmen auf-

einander ab. PostAuto sammelt und koordiniert die Bedürfnisse aus dem Bereich RPV und OV Bus 

und Tram und leitet diese an die dafür zuständigen Fachbehörden weiter. 

PostAuto und SBB bestimmen im Ereignisfall gemeinsam ein lage- und bedürfnisgerechtes Ange-

bot im öffentlichen Personenverkehr auf Systemebene. Dieses orientiert sich an den Vorgaben des 

BAV und an den zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

PostAuto koordiniert auf Verlangen von nationalen oder kantonalen Behörden und Organisationen 

die operativen Massnahmen auf nationaler oder kantonaler oder interkantonaler Ebene zwischen 

den Transportunternehmen bezüglich der umzusetzenden operativen Massnahmen, wie z.B. Fahr-

pläne, Verkehrsführung, verfügbare Verkehrsmittel oder Transportkapazitäten. PostAuto eruiert die 

verfügbaren Verkehrsmittel im RPV und OV Bus und Tram und führt eine Mitteltabelle. 

PostAuto ist im Lageverbund bevölkerungsschutzrelevante Lage eingebunden und liefert Daten 

über die verfügbaren Verkehrsmittel im RPV und OV Bus und Tram unter anderem für das MLZ in 

der NAZ. 

Eisenbahninfrastrukturbetreiberinnen, konzessionierte Personenbeförderungsunternehmen und 

Schienengütertransportunternehmen sind nach den Bestimmungen in Artikel 8 VVTA26 verpflichtet, 

Vorbereitungsmassnahmen zu treffen, die es ihnen erlauben, ereignisbedingte Transporte vorran-

gig durchzuführen und die übrigen Transportdienstleistungen so weit wie möglich aufrechtzuerhal-

ten. Die Vorbereitungsmassnahmen müssen geeignet sein, die Aufrechterhaltung des Personen- 

und des Güterverkehrs rund um die Uhr zu gewährleisten. Vorbereitungsmassnahmen sind insbe-

sondere in folgenden Bereichen zu treffen: Sicherstellung des betriebsnotwendigen Personals und 

Bereitstellung der für den Betrieb notwendigen Mittel. 

Die konzessionierten Personenbeförderungsunternehmen müssen nach den Bestimmungen in Ar-

tikel 12, Absatz 3 FPV27, wenn wegen unvorhergesehener Ereignisse, insbesondere wegen Natur-

ereignissen oder Unfällen, der Betrieb unterbrochen werden muss, unverzüglich die Unternehmen, 

die Anschlüsse anbieten, informieren. Gleichzeitig haben sie die Öffentlichkeit zu orientieren und 

die getroffenen Ersatzmassnahmen anzugeben. Nach Artikel 12, Absatz 4 FPV müssen die Unter-

nehmen die Wiederaufnahme des Betriebes den betroffenen Kantonen sowie den Unternehmen, 

die Anschlüsse anbieten, mitteilen. Gleichzeitig haben sie die Öffentlichkeit zu orientieren. 

                                                      
24 Personenzüge, Güterzüge, Dienstzüge etc. 
25 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
26 VVTA: Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituationen (SR 531.40). 
27 FPV: Fahrplanverordnung vom 4. November 2009 (FPV, SR 745.13). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20190913/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091718/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091718/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091718/index.html#a12
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20190913/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091718/index.html
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5.8 Öffentliche und private Luftfahrt  

Der Luftverkehr ist international geprägt und weitgehend liberalisiert. Er funktioniert hauptsächlich 

nach internationalen Standards und Praktiken. Der Bund beschränkt sich auf die Vorgabe von Rah-

menbedingungen. 

Das BAZL ist die Fachbehörde für die öffentliche und private Zivilluftfahrt.28 Entsprechend den 

rechtlichen und politischen Vorgaben verfolgt das BAZL unter anderem folgende Ziele: 

- Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards in der schweizerischen Zivilluftfahrt; 

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes in der schweizerischen Luftfahrt. 

Das BAZL ist in der International Civil Aviation Organization (ICAO) eingebunden. Die ICAO über-

prüft und definiert regelmässig die anzuwendenden Standards im Luftverkehr. 

Zuständigkeiten auf Flughäfen: 

- Luftseitiger Bereich (z.B. Luftraum, Start- und Landebahnen, Vorfeld, Hangars) = Bund; 

- Landseitiger Bereich (z.B. Erschliessung, Aufnahmegebäude, Terminal) = Betreiber, Konzessi-

onäre. 

Das BAZL ist zusammen mit der Luftwaffe für die Koordination zwischen den Landesflughäfen und 

im Luftverkehr zuständig. Skyguide sorgt im Auftrag des Bundes für die sichere, effiziente und 

wirtschaftliche Abwicklung des Flugverkehrs im schweizerischen und im delegierten angrenzenden 

Luftraum. Das Mandat nach Artikel 40a - g LFG29 und Artikel 2 VFSD30 umfasst die operative zivile 

und militärische Flugsicherung, den Luftfahrtinformationsdienst, den Flugfernmeldedienst und den 

technischen Dienst für Installation, Betrieb und Wartung der Flugsicherungssysteme. 

Im Rahmen des Notfallmanagements auf Stufe Bund (unmittelbar nach dem Eintreten des Ereig-

nisses) hat das BAZL als Fachbehörde über die öffentliche und private Luftfahrt weder auf der 

operativen noch auf der strategischen Ebene eine Aufgabe. 

Im Rahmen des Krisenmanagements auf Stufe Bund (Stunden bis Tage nach dem Eintreten des 

Ereignisses) informiert das BAZL das Department UVEK über die Situation und schlägt Massnah-

men vor. Diese sind sachlich und politisch abgesprochen mit den Akteuren im Luftverkehr. Das 

BAZL setzt die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen im Auftrag des Departements um. 

Das BAZL kann im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Zuständigkeit in 

Absprache mit den Akteuren im Luftverkehr und dem Departement UVEK Massnahmen in der öf-

fentlichen und privaten Luftfahrt treffen; z.B. Verfügung betreffend temporäre Änderung der Luft-

raumstruktur.31 

                                                      
28 Artikel 7 Organisationsverordnung vom 6. Dezember 1999 für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (OV-UVEK, SR 172.217.1). 
29 LFG: Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, SR 748.0). 
30 VFSD: Verordnung vom 18. Dezember 1995 über den Flugsicherungsdienst (VFSD, SR 748.132.1). 
31 Der Direktor BAZL kann eine Verfügung betreffend temporäre Änderung der Luftraumstruktur der Schweiz erlassen. Gestützt 

auf die Artikel 8a und 40 Absätze 1 und 2 des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0) in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 der 
Verordnung über den Flugsicherungsdienst (VFSD, SR 748.132.1) legt das BAZL die Luftraumstruktur und die Luftraumklas-
sen fest. Zur Wahrung der Flugsicherheit kann das BAZL gemäss Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 zur Festlegung 
gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung (Anhang I, 
SERA.3145) in Verbindung mit Artikel 10 der Verordnung über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L, SR 748.121.11) 
Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete festlegen. Flugbeschränkungsgebiete bzw. RAs sind Lufträume von festgelegten 
Abmessungen über den Landgebieten oder den Hoheitsgewässern eines Staates, in welchen der Flug von Luftahrzeugen 
durch bestimmte Bedingungen eingeschränkt ist. 
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5.9 Motorisierter Individualverkehr (MIV)  

Das ASTRA ist die Fachbehörde für die Strasseninfrastruktur und den individuellen Strassenver-

kehr.32 Entsprechend den rechtlichen und politischen Vorgaben verfolgt das ASTRA unter anderem 

folgendes Ziel: Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des Nationalstrassennetzes und dessen 

Einbindung in das transeuropäische Strassennetz. Dabei geht es unter anderem um den Unterhalt 

und den sicheren Betrieb der Infrastruktur Nationalstrassen. 

Für den Unterhalt und den sicheren Betrieb von Kantonsstrassen sind die Kantone zuständig. Für 

den Unterhalt und den sicheren Betrieb von Gemeindestrassen sind die Gemeinden zuständig. 

Das ASTRA ist zuständig für das Verkehrsmanagement auf den Nationalstrassen in Zusammen-

arbeit mit den Kantonen (Verkehrsinformation, Verkehrslenkung und -leitung sowie Verkehrssteu-

erung).33 Es betreibt die Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (VMZ-CH). Das ASTRA verfügt 

über Verkehrsmanagementpläne, welche mit den Kantonen abgesprochen sind. Die VMZ-CH ist 

im Lageverbund bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) eingebunden und liefert rund um die 

Uhr Daten zur Lage auf den Nationalstrassen unter anderem für das Melde- und Lagezentrum 

(MLZ) in der Nationalen Alarmzentrale (NAZ). 

Das Verkehrsmanagement auf den Kantons- und Gemeindestrassen ist Sache der Kantone und 

teilweise der Städte34. Die Kantonspolizei bzw. die kantonalen Führungsstäbe oder Führungsor-

gane liefern Daten zur Verkehrslage auf den Kantons- und Gemeindestrassen unter anderem für 

das MLZ in der NAZ (soweit von Interesse für die Stufe Bund). 

Im Rahmen des Notfallmanagements auf Stufe Bund (unmittelbar nach dem Eintreten des Ereig-

nisses) hat das ASTRA die Aufgabe als Fachbehörde für den Bau, Unterhalt und Betrieb der Nati-

onalstrassen, den sicheren Betrieb der Infrastruktur Nationalstrasse und das Verkehrsmanage-

ment auf den Nationalstrassen sicherzustellen. 

Im Rahmen des Krisenmanagements auf Stufe Bund (Stunden bis Tage nach dem Eintreten des 

Ereignisses) informiert das ASTRA das Department UVEK über die Situation und schlägt Mass-

nahmen vor. Diese sind sachlich und politisch abgesprochen mit den Akteuren im MIV. Das ASTRA 

setzt die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen im Auftrag des Departements um. 

Das ASTRA kann im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Zuständigkeit in 

Absprache mit den Akteuren im MIV und dem Departement UVEK Massnahmen im MIV treffen; 

z.B. Verfügen von Verkehrsanordnungen auf Nationalstrassen.35 

6 Innere Sicherheit und Verkehr  

Die innere Sicherheit36 ist grundsätzlich Sache der Kantone, wobei auch der Bund wichtige Aufga-

ben wahrnimmt. Allfällige Einschränkungen im Verkehrswesen werden durch die Verantwortlichen 

der inneren Sicherheit angeordnet. In allen Lagen der inneren Sicherheit gelten die Entscheid-, 

Planungs- und Führungsprozesse im Rahmen der inneren Sicherheit. 

Seitens Bund ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) übergeordnet für die Thematik 

Schutz kritischer Infrastrukturen (SKI) verantwortlich. Dies beinhaltet die Umsetzung der Nationa-

                                                      
32 Artikel 10 Organisationsverordnung vom 6. Dezember 1999 für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-

gie und Kommunikation (OV-UVEK, SR 172.217.1). 
33 Artikel 57c Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01). 
34 Artikel 57d, Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01). 
35 Artikel 2 Absatz 3bis, 3 Absatz 4 und 32 Absatz 3 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01). 
36 Innere Sicherheit bezeichnet den Schutz der Gesellschaft und des Staates vor Kriminalität, Terrorismus und vergleichbaren 

Bedrohungen, die sich aus dem Inneren der Gesellschaft selbst heraus entwickeln. 
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len Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen. Für die konkreten Schutzmassnahmen für Inf-

rastrukturen sind die Betreiber, Gemeinden und Kantone zuständig. In der «Nationalen Strategie 

zum Schutz kritischer Infrastrukturen» ist Selbstverantwortung als Grundsatz festgeschrieben. Be-

treiber von kritischen Infrastrukturen stehen dementsprechend als erstes selber in der Pflicht, die 

notwendigen passiven und aktiven Schutzmassnahmen über alle Lagen zu treffen und zu finanzie-

ren. Dies betrifft insbesondere auch den Schutz gegen physische Gewaltanwendung durch Dritte, 

durch Überwachen, Sichern und Bewachen von Infrastruktur-Objekten. Wo diese Massnahmen 

nicht ausreichend sind, können ergänzende Vorgaben und Massnahmen durch die Behörden von 

Gemeinden, Kantonen und des Bundes erfolgen. Gemäss dem Subsidiaritätsprinzip kommen so-

mit die Mittel des Bundes, wie z.B. Schutzleistungen durch die Armee, erst als letztes Mittel und 

nachgelagert von Leistungen der Betreiber und der Kantone in Frage. 

Nach dem Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen 

Verkehr (BGST37) unterhalten die Transportunternehmen Sicherheitsorgane, soweit es zum Schutz 

der Reisenden, Mitarbeitenden, Güter oder Infrastruktur sowie Fahrzeugen erforderlich ist. Bei-

spielsweise befasst sich der Geschäftsbereich «Öffentliche Sicherheit» der Schweizerischen Bun-

desbahnen mit dem Schutz vor Ereignissen (Straftaten und andere unerwünschte Zustände), die 

durch Personen in böswilliger Absicht gegen Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden, physisches 

und geistiges Eigentum der SBB begangen werden. 

Der Geschäftsbereich «Öffentliche Sicherheit» der Schweizerischen Bundesbahnen plant, organi-

siert und koordiniert schweizweit die Security-Massnahmen für den ganzen öffentlichen Verkehr 

auf der Schiene. Er arbeitet diesbezüglich eng mit dem Bundesamt für Polizei (fedpol) und dem 

Nachrichtendienst des Bundes (NDB38) zusammen. Die Bedrohungslage wird regelmässig in Zu-

sammenarbeit mit dem fedpol und dem NDB analysiert. Bei veränderter Lage tauschen sich das 

fedpol, der NDB und der Geschäftsbereich «Öffentliche Sicherheit» der Schweizerischen Bundes-

bahnen untereinander über die gewonnenen Erkenntnisse aus. 

Das fedpol nimmt für seine Partnerbehörden bei Bund und Kantonen unterstützende und koordi-

native Aufgaben wahr. 

7 Handlungsfelder und Abläufe für die Zusammenarbeit im Hinblick auf Ereignisfälle  

Die Zuständigkeiten für die vorsorglichen Massnahmen im Hinblick auf Ereignisfälle richten sich 

grundsätzlich nach dem potenziellen Ausmass des Ereignisfalls (regional, kantonal, national, inter-

national). Kantone, Regionen und Gemeinden verfügen über Führungsstäbe (KFS, RFS, GFS) 

oder Führungsorgane (KFO, RFO, GFO), die in der Regel modulartig aufgebaut sind und sich auch 

mit der Vorsorge beschäftigen. Einzelne Kantone verfügen zudem über Organisationen, die sich 

ausschliesslich mit der Katastrophenvorsorge beschäftigen. 

Bei Ereignissen im Zusammenhang mit Radioaktivität, Geiselnahme und Sprengstoff liegt die stra-

tegische Führung der Vorsorge auf Stufe Bund. 

Die Akteure im Verkehrswesen müssen zunächst die Risiken für ihre Organisation oder ihr Unter-

nehmen, die von bestimmten Gefahren und Bedrohungen ausgehen (z.B. Ausfall der Stromversor-

gung, Strommangellagen, Cyber-Angriffe, Pandemien, Terroranschläge, Kernkraftwerksunfälle 

oder Erdbeben), erfassen, analysieren, bewerten und beurteilen. Für die verbleibenden Risiken 

haben Sie eine Bewältigungsstrategie zu erarbeiten (Risikovermeidung, Risikominderung, Risiko-

diversifikation, Risikotransfer oder Risikovorsorge). Diese soll Antwort auf die Frage geben, was in 

                                                      
37 SR 745.2 
38 Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist ein sicherheitspolitisches Instrument der Schweiz mit einem gesetzlich klar defi-

nierten Auftrag. Seine Kernaufgaben sind die Prävention und die Lagebeurteilung zuhanden der politischen Entscheidungs-
träger. 

http://www.vbs.admin.ch/de/vbs/organisation/verwaltungseinheiten/nachrichtendienst.html
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welcher Qualität aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und Auflagen sowie der Anforderungen von 

verschiedenen Seiten zu tun ist. 

Auf der Basis der Bewältigungsstrategien sind Konzepte und Planungen im Hinblick auf Ereignisse 

und für die Ereignisbewältigung zu erarbeiten, z.B. Ausfall der Stromversorgung, Strommangella-

gen, Cyber-Angriffe, Pandemien, Terroranschläge, Kernkraftwerksunfälle oder Erdbeben. Die Kon-

zepte und Planungen sind mit den verantwortlichen Stellen für die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Lebensgrundlagen sowie 

zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistun-

gen abzusprechen. 

Im Hinblick auf die Bewältigung eines Ereignisses sind Prozesse zu entwickeln und die Organisa-

tionsstrukturen aufzubauen. Neben diesem Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement sind für 

die Bewältigung eines konkreten Ereignisses Massnahmen zu treffen und Mittel bereit zu stellen 

(z.B. Pandemieplan erstellen, Absprachen treffen, Personal verpflichten, vorbehaltene Beschlüsse 

für das Abweichen von Vorschriften erarbeiten), damit die Bewältigung des Ereignisses und dessen 

nachteiliger Folgen unmittelbar nach Ereigniseintritt beginnen kann. 

 

Abb. 4: Schematische Darstellung des Handlungsablaufs in der Vorsorge 

Die Akteure im Verkehrswesen haben ihre Aktivitäten im Hinblick auf Ereignisfälle untereinander 

und mit den beauftragten Organisationen für die Systemführung, den Behörden und Organisatio-

nen für Bevölkerungsschutz, Innere Sicherheit und Volkswirtschaft in ihren Aktionsräumen39 zu 

koordinieren. 

Ergeben beispielsweise die gemeinsamen, vorsorglichen Planungen der Akteure im Verkehrswe-

sen, dass die für den bestellten, abgeltungsberechtigten öffentlichen Verkehr vorhandenen Trans-

portmittel der Unternehmen nicht ausreichen oder ungeeignet sind, um die notwendige Leistung, 

z.B. für eine Evakuierung der Bevölkerung, erbringen zu können, müssen die kantonalen Behörden 

und Organisationen für die Katastrophenvorsorge die Unternehmen mit dem Vorhalten von geeig-

neten und ausreichenden Mitteln für die notwendige Leistung beauftragen. Die Kosten dafür tragen 

                                                      
39 Aktionsraum: Grundbegriff der Sozialgeographie, vor allem der Münchner Sozialgeographie. Er bezeichnet den erdräumli-

chen Ausschnitt, in dem die alltäglichen Aktivitäten zur Befriedigung der Daseinsgrundfunktionen, insbesondere des Arbeits-, 
Versorgungs- und Wohnbereichs, den Bedürfnissen und dem Lebensstil entsprechend verrichtet werden. Die äussere Reich-
weite der räumlichen Zielorte des Handelns bildet die Grenze des Aktionsraums. Als aktionsräumliche Gruppen (sozialgeo-
graphische Gruppe) werden Mengen von Individuen bezeichnet, die in Bezug auf einzelne oder mehrere Daseinsgrundfunkti-
onen den gleichen Aktionsraum aufweisen (Lexikon der Geographie, Spektrum.de). 
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die Auftraggeber und sind nach Artikel 41 des Eisenbahngesetzes (EBG40) und nach Artikel 40 des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBG41) nach den im kaufmännischen Verkehr geltenden Grunds-

ätzen zu vergüten. 

8 Abläufe für die Zusammenarbeit in der Ereignisb ewältigung  

Die Zuständigkeiten für die strategische und operative Führung bei der Ereignisbewältigung richten 

sich grundsätzlich nach dem potenziellen Ausmass des Ereignisfalles (regional, kantonal, national, 

international). Kantone, Regionen und Gemeinden haben eigene Führungsstäbe (KFS, RFS, GFS) 

oder Führungsorgane (KFO, RFO, GFO), die in der Regel modulartig aufgebaut sind. Die Hilfeleis-

tung des Bundes erfolgt auf Antrag der Kantone subsidiär, wenn die Mittel des Kantons für die 

Ereignisbewältigung ausgeschöpft sind bzw. nicht ausreichen. 

Bei Ereignissen im Zusammenhang mit Radioaktivität, Geiselnahme und Sprengstoff liegt die stra-

tegische Führung des Ereignisses auf Stufe Bund. 

Für die operative Führung und Bewältigung eines Ereignisses sind hauptsächlich die Kantone und 

die betroffenen Unternehmen zuständig (Kantone: Schutz der Bevölkerung und der Lebensgrund-

lagen; Unternehmen: Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit wichtigen Gütern und 

Dienstleistungen). 

Die Akteure im Verkehrswesen arbeiten nach den in der Vorsorge erarbeiteten Konzepten, Notfall- 

und Krisenplanungen. Zur Bewältigung des Ereignisses setzen sie ihre Notfall- und Krisenorgani-

sation ein. Sie haben ihre Aktivitäten in der Ereignisbewältigung untereinander und mit den beauf-

tragten Organisationen für die Systemführung sowie mit den in ihren Aktionsräumen für die Füh-

rung des Ereignisses zuständigen Behörden und Organisationen zu koordinieren. 

9 Hauptakteure und ihre Rollen im Verkehrswesen  

9.1 Bundesamt für Verkehr (BAV)  

 

Allgemeines Das BAV ist die Fachbehörde für den öffentlichen Land-, und Schiffsverkehr.42 

Entsprechend den rechtlichen und politischen Vorgaben verfolgt das BAV unter 

anderem folgendes Ziel: Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Schienen-, 

Seilbahn-, Schiffs- und Automobilverkehr, soweit dafür eine eidgenössische Kon-

zession oder Bewilligung besteht, insbesondere durch die Aufsicht über Betrieb, 

Anlagen und Fahrzeuge der Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. Das BAV ist 

im Lageverbund bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) eingebunden. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Ausarbeiten von rechtlichen Grundlagen für die Prävention, Vorsorge und Bewäl-

tigung. Planen und Treffen von vorsorglichen, organisatorischen und materiellen 

Massnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich, z.B. Ausarbeiten von vorbehal-

tenen Beschlüssen für Abweichungen von rechtlichen Bestimmungen. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Anordnen von Massnahmen im öffentlichen Landverkehr im Rahmen der gesetz-

lichen Möglichkeiten und der rechtlichen Zuständigkeit in Absprache mit den Akt-

euren im öffentlichen Landverkehr und dem Departement UVEK. Das BAV ist z.B. 

nach Artikel 12 des Eisenbahngesetzes43 befugt, Beschlüsse und Anordnungen 

von Organen oder Dienststellen des Eisenbahnunternehmens aufzuheben oder 

                                                      
40 SR 742.101 
41 SR 745.1 
42 Artikel 6 Organisationsverordnung vom 6. Dezember 1999 für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (OV-UVEK, SR 172.217.1). 
43 SR 742.101 
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ihre Durchführung zu verhindern, wenn sie gegen das Eisenbahngesetz, die Kon-

zession oder internationale Vereinbarungen verstossen oder wichtige Landesinte-

ressen verletzen. 
 

9.2 Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)  

 

Allgemeines Das BAZL ist die Fachbehörde für die öffentliche und private Zivilluftfahrt.44 Ent-

sprechend den rechtlichen und politischen Vorgaben verfolgt das BAZL unter an-

derem folgende Ziele: Die Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards in 

der schweizerischen Zivilluftfahrt und die Sicherstellung eines bedarfsgerechten 

Angebotes in der schweizerischen Luftfahrt. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Ausarbeiten von rechtlichen Grundlagen für die Prävention, Vorsorge und Bewäl-

tigung. Planen und Treffen von vorsorglichen, organisatorischen und materiellen 

Massnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich, z.B. Ausarbeiten von vorbehal-

tenen Beschlüssen für Abweichungen von rechtlichen Bestimmungen. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Anordnen von Massnahmen im öffentlichen und privaten Luftverkehr im Rahmen 

der gesetzlichen Möglichkeiten und der rechtlichen Zuständigkeit in Absprache mit 

den Akteuren im Luftverkehr und dem Departement UVEK. Beispiel: Der Direktor 

BAZL kann mit einer Verfügung eine temporäre Änderung der Luftraumstruktur in 

der Schweiz erlassen.45 

9.3 Bundesamt für Strassen (ASTRA)  

 

Allgemeines Das ASTRA ist die Fachbehörde für die Strasseninfrastruktur und den individuel-

len Strassenverkehr.46 Entsprechend den rechtlichen und politischen Vorgaben 

verfolgt das ASTRA unter anderem folgendes Ziel: Sicherstellung der Funktions-

tüchtigkeit des Nationalstrassennetzes und dessen Einbindung in das transeuro-

päische Strassennetz. Dabei geht es unter anderem um den Unterhalt und den 

sicheren Betrieb der Nationalstrassen. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Ausarbeiten von rechtlichen Grundlagen für die Prävention, Vorsorge und Bewäl-

tigung. Planen und Treffen von vorsorglichen, organisatorischen und materiellen 

Massnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich, z.B. Ausarbeiten von vorbehal-

tenen Beschlüssen für Abweichungen von rechtlichen Bestimmungen. Systemwei-

tes Koordinieren und aufeinander Abstimmen der Massnahmen, die im Hinblick 

auf Ereignisfälle zu treffen sind als beauftragte Organisation für die Systemführung 

auf den Nationalstrassen. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

− Anordnen von Massnahmen im Individualverkehr im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten und der rechtlichen Zuständigkeit in Absprache mit den Akteuren 

im Individualverkehr und dem Departement UVEK. Beispiel: Der Direktor 

ASTRA kann mit einer Verfügung Verkehrsanordnungen auf den Nationalstras-

sen erlassen.47 

                                                      
44 Artikel 7 Organisationsverordnung vom 6. Dezember 1999 für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (OV-UVEK, SR 172.217.1). 
45 Gestützt auf die Artikel 8a und 40 Absätze 1 und 2 des Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0) in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 

1 der Verordnung über den Flugsicherungsdienst (VFSD, SR 748.132.1) legt das BAZL die Luftraumstruktur und die Luftraum-
klassen fest. Zur Wahrung der Flugsicherheit kann das BAZL gemäss Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 zur Fest-
legung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung (Anhang I, 
SERA.3145) in Verbindung mit Artikel 10 der Verordnung über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L, SR 748.121.11) 
Flugbeschränkungs- und Gefahrengebiete festlegen. Flugbeschränkungsgebiete bzw. RAs sind Lufträume von festgelegten 
Abmessungen über den Landgebieten oder den Hoheitsgewässern eines Staates, in welchen der Flug von Luftfahrzeugen 
durch bestimmte Bedingungen eingeschränkt ist. 

46 Artikel 10 Organisationsverordnung vom 6. Dezember 1999 für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation (OV-UVEK, SR 172.217.1). 

47 Artikel 2 Absatz 3bis, 3 Absatz 4 und 32 Absatz 3 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01). 
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− Sicherstellen des Betriebes auf den Nationalstrassen und des Verkehrs-

managements auf den Nationalstrassen in Zusammenarbeit mit den Kan-

tonen. Systemweites Koordinieren und aufeinander Abstimmen der Mas-

snahmen als beauftragte Organisation für die Systemführung auf den Na-

tionalstrassen. 

9.4 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)  

Staatssekretariat, Politische Direktion, Abteilung Sektorielle Aussenpolitik  
 

Allgemeines Die Politische Direktion koordiniert die Aussenpolitik des Bundes. Sie wahrt die 

aussenpolitischen Interessen der Schweiz, sorgt für eine koordinierte und strate-

gische Gestaltung der bilateralen und multilateralen Beziehungen und stellt unter 

anderem die aussenpolitische Koordination in der Verkehrspolitik sicher. 

Die Abteilung Sektorielle Aussenpolitik stellt die verkehrspolitische Beurteilung 

und den Austausch des EDA mit den anderen verkehrspolitischen Akteuren des 

Bundes sicher. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Die internationale fachtechnische Zusammenarbeit erfolgt in der Regel direkt. Im 

Rahmen der Schnittstellenbearbeitung zwischen Aussen- und Innenverkehrspoli-

tik unterstützt die Abteilung Sektorielle Aussenpolitik die Koordination des Ver-

kehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle bei Bedarf in der Zusammenarbeit mit 

ausländischen Stellen (via die betroffene/n Regionalkoordination/en der Politi-

schen Direktion). 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Im Ereignisfall mit internationalen Implikationen stellt die Abteilung Sektorielle 

Aussenpolitik, ergänzend zur internationalen fachtechnischen Zusammenarbeit, 

die aussenpolitische Behandlung sicher (via die betroffene/n Regionalkoordina-

tion/en der Politischen Direktion). 

9.5 Armee  

 

Allgemeines Die Armee dient gemäss Verfassung der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Er-

haltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Dabei han-

delt es sich um die originären Aufgaben der Armee, die sie allein ausführt. Zudem 

unterstützt sie die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohun-

gen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher 

Lagen. Diese Unterstützung erfolgt subsidiär. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Eine Armeeunterstützung zugunsten der zivilen Behörden erfolgt entweder sub-

sidiär nach dem Militärgesetz (MG)48 im Assistenzdienst bzw. nach der Verord-

nung über die militärische Katastrophenhilfe im Inland (VmKI)49 oder nach der Ver-

ordnung über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlichen Tätigkeiten mit mi-

litärischen Mitteln (VUM)50. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Die Unterstützung durch die Armee erfolgt unter folgenden Voraussetzungen: 

− Im Falle einer subsidiären Unterstützung müssen alle zivilen Mittel nachweis-

lich ausgeschöpft sein. Ein Gesuch an den Bundesrat liegt vor. Der Einsatz 

bedarf eines politischen Entscheides (mindestens Bundesratsbeschluss). 

− In allen Fällen von Armeehilfe (MG, VmKI, VUM) liegt die Gesamtverantwor-

tung auf Seiten der zivilen Behörden. Sie bestimmen im Einvernehmen mit den 

zuständigen militärischen Stellen den Einsatz der zur Verfügung gestellten Mit-

tel. 

                                                      
48 SR 510.10 
49 SR 513.75 
50 SR 513.74 
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− Je nach Eskalation sind in der besonderen und ausserordentlichen Lage dem 

Bereich Verteidigung, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und dem Bun-

desamt für wirtschaftliche Landesversorgung entsprechende Prioritäten zuzu-

weisen, beispielsweise bei den Transportkapazitäten. 

9.6 Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)  

 

Allgemeines Das BABS unterstützt Bundesstellen, Kantone und Partnerorganisationen des Be-

völkerungsschutzes in der Vorbeugung kollektiver Risiken und in der Ereignisbe-

wältigung. Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes sind: Polizei, Feuer-

wehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe und Zivilschutz. 

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ), ein Geschäftsbereich des BABS, stellt die 

Früherkennung und Beurteilung von Ereignissen, welche die Sicherheit der Bevöl-

kerung tangieren können, sicher. Sie betreibt ein Melde- und Lagezentrum (MLZ) 

und erfasst systematisch die bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) zu Han-

den der Behörden des Bundes und der Kantone sowie der Betreiber essentieller 

Systeme (z.B. Energie, Telekom, Verkehr). Die NAZ stellt die BREL mit der elekt-

ronischen Lagedarstellung (ELD) dar. Die Lage im Verkehr ist ein Element der 

BREL. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Das BABS erstellt die nationale Gefährdungsanalyse Katastrophen und Notlagen 

Schweiz, die als Grundlage für vorsorgliche Planungen sowohl auf Stufe Bund 

(unter anderem Startstrategien Bundesstab Bevölkerungsschutz) als auch bei den 

Kantonen (kantonale Gefährdungsanalyse und Vorsorge KATAPLAN) dient. Zu-

dem koordiniert das BABS die Umsetzung der nationalen Strategie zum Schutz 

kritischer Infrastrukturen, die auch den Sektor Verkehr abdeckt. Das BABS hat 

unter anderem einen Leitfaden publiziert, der die Betreiber von kritischen Infra-

strukturen beim Risiko-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement unterstützt. Weiter 

koordiniert das BABS die Geschäfte des Bundesstabs Bevölkerungsschutz 

(BSTB). Dieser kann bei bevölkerungsschutzrelevanten Ereignissen nationaler 

Tragweite eingesetzt werden. Im BSTB sind alle relevanten Akteure des Bundes 

und die Kantone vertreten. Für die Ereignisbewältigung erarbeitet der BSTB vor-

sorgliche Planungen in seinem Zuständigkeitsbereich. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Im Ereignisfall beurteilt der BSTB die Gesamtlage und mögliche Entwicklungen. 

Der BSTB koordiniert insbesondere Massnahmen auf Bundesebene zur Ereignis-

bewältigung und erarbeitet Entscheidungsgrundlagen zu Handen des Bundesra-

tes. Er unterstützt damit im Rahmen des Krisenmanagements das federführende 

Departement, Bundesamt und die betroffenen Kantone. Die Nationale Alarmzent-

rale (NAZ), ein Geschäftsbereich des BABS und ein Teil des BSTB, stellt die Früh-

erkennung und Beurteilung von Ereignissen sicher, welche die Sicherheit der Be-

völkerung tangieren können. Sie betreibt ein Melde- und Lagezentrum (MLZ) und 

erfasst systematisch die bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) zu Handen 

der Behörden des Bundes und der Kantone sowie der Betreiber kritischer Infra-

strukturen (z.B. Energie, Telekom, Verkehr). Die NAZ stellt die BREL mit der elekt-

ronischen Lagedarstellung (ELD) dar. Die Lage im Verkehr ist ein Element der 

BREL. Die NAZ warnt die Behörden und Netzbetreiber sowie alarmiert, in eigener 

Kompetenz oder im Auftrag der zuständigen Fachstellen, die Bevölkerung im Falle 

unmittelbar drohender Gefahr. Bei Ereignissen betreibt die NAZ zusätzlich das 

Notfallmanagement auf Ebene Bund in Zusammenarbeit mit dem federführenden 

Amt bzw. mit dem BSTB. 
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9.7 Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)  
 

Allgemeines Die EZV ist das einzige Vollzugsorgan des Bundes an der Grenze, welches den 

grenzüberschreitenden Personen- und Warenverkehr überwacht und kontrolliert. 

Sie erfüllt dabei zahlreiche Aufgaben und gewährleistet eine umfassende Sicher-

heit für Bevölkerung, Wirtschaft und Staat. Gestützt auf den von der Bundesver-

sammlung genehmigten jährlichen Voranschlag mit integriertem Aufgaben- und 

Finanzplan, wird die EZV mit einer Leistungsvereinbarung (LV) des Eidgenössi-

schen Finanzdepartements gesteuert. In der LV sind folgende Produktgruppen er-

wähnt: 

− Erhebung von Abgaben: Zölle, Mehrwertsteuer bei der Einfuhr, Mineralöl-

steuer, Automobilsteuer, Tabaksteuer, Biersteuer und Spirituosensteuer sowie 

Schwerverkehrs- und Nationalstrassenabgaben; 

− Sicherheit und Migration: die EZV bekämpft grenzüberschreitende illegale 

Handlungen, Kriminalität und irreguläre Migration und stellt damit einen wirksa-

men Sicherheitsfilter dar; 

− Unterstützung des internationalen Handels: die EZV bietet der Wirtschaft ein-

fache, schnelle Zollveranlagungsprozesse an und vollzieht Massnahmen in 

den Bereichen Überwachung der Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren, Schutz 

der Landwirtschaft, wirtschaftliche Landesversorgung, Edelmetallkontrolle und 

Immaterialgüterrecht wie z.B. Markenschutz; 

− Schutz von Gesundheit und Umwelt: Lebensmittelsicherheit, Pflanzen-, Tier- 

und Artenschutz, gefährliche Güter, radioaktive / giftige Stoffe und Abfälle. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Die EZV ist dezentral organisiert und stellt sicher: 

− dass Angehörige von Hilfsmannschaften sowie die bei Hilfeleistungen notwen-

digen Ausrüstungsgegenstände und Hilfsgüter formlos und rund um die Uhr  

ein- und ausgeführt werden können; 

− dass notwendige Transporte lebenswichtiger Güter bei Versorgungsengpäs-

sen in der Schweiz vereinfacht  ein- und ausgeführt werden können. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

In Absprache mit den anordnenden Stellen setzt die EZV allfällige Massnahmen 

an der Grenze oder im Grenzraum um. 
 

9.8 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)  

 

Allgemeines Das BWL ist das Kompetenzzentrum für Fragen der Versorgungssicherheit (Heil-

mittel, Nahrung, Energie, Logistik, Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie). Es gehört zum Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und 

Forschung (WBF). 

Die wirtschaftliche Landesversorgung (WL) stellt die Versorgung der Schweiz auf 

Landesebene mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen für den Fall 

machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren Mangellagen 

sicher, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Ausarbeiten von rechtlichen Grundlagen für die Prävention, Vorsorge und Bewäl-

tigung. Planen und Treffen von vorsorglichen, organisatorischen und materiellen 

Massnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich, z.B. Ausarbeiten von vorbehal-

tenen Beschlüssen für Abweichungen von rechtlichen Bestimmungen. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Anordnen von Massnahmen zugunsten der Landesversorgung basierend auf dem 

Landesversorgungsgesetz (LVG)51, wie z.B. 

− Priorisierung von Schienentrassen; 

                                                      
51 SR 531 
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− Priorisierung des Umschlags von lebenswichtigen Gütern in Terminals; 

− Befristete Abweichung vom Sonntags- und Nachtfahrverbot; 

− Befristete Ausdehnung der Zollöffnungszeiten. 

Die Inkraftsetzung der Massnahmen erfolgt durch den Bundesrat auf Antrag des 

Delegierten für Wirtschaftliche Landesversorgung (DWL). Operativ umgesetzt 

werden die Massnahmen durch die Wirtschaft in Kooperation mit den zuständigen 

Fachämtern (BAV/ASTRA/EZV). 

9.9 Kantone  
 

Allgemeines Für die operative Bewältigung eines Ereignisses sind hauptsächlich die Kantone 

zuständig. Sie verfügen über Mittel zur Ereignisbewältigung. Für die Ereignisfüh-

rung verfügen die Kantone über Führungsstäbe (KFS) oder Führungsorgane 

(KFO), die in der Regel modulartig aufgebaut sind und sich auch mit der Vorsorge 

beschäftigen. Einzelne Kantone verfügen zudem über Organisationen, die sich 

ausschliesslich mit der Katastrophenvorsorge beschäftigen. 

Im Rahmen ihres Risikomanagements sowie ihres Notfall-, Krisen- und Kontinui-

tätsmanagements bereiten die Kantone die erforderlichen Massnahmen vor und 

stellen die notwendigen Mittel bereit. 

Die Kantone sind verantwortlich für die Planung, Vorbereitung und Durchführung 

von operativen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Lebensgrund-

lagen sowie von operativen Massnahmen zur Versorgung der Bevölkerung und 

der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen auf ihrem Ge-

biet52. Dabei berücksichtigen sie die übergeordneten hoheitlichen Vorgaben und 

Auflagen. 

Die kantonalen Behörden für den öffentlichen Verkehr bestellen in Zusammenar-

beit mit dem Bund die Verkehrsleistungen für den alltäglichen, öffentlichen, regio-

nalen Personenverkehr (RPV) Bahn, Bus und Schiff. Die Verkehrsleitungen im all-

täglichen, öffentlichen Ortsverkehr (OV), Bus und Tram, werden von den kantona-

len und kommunalen Behörden bestellt. 

Die kantonalen Behörden für den öffentlichen Verkehr können für die kantonalen 

Konzepte und Planungen im Hinblick auf Ereignisfälle Kennzahlen zu den Ver-

kehrsleistungen (z.B. Taktintervall, Frequenz) bei den beauftragten Transportun-

ternehmen im RPV und OV auf Kantonsgebiet einholen. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Die Kantone erstellen Konzepte und Planungen zum Schutz der Bevölkerung und 

der Lebensgrundlagen sowie zur Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft 

mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen auf ihrem Gebiet, z.B. im Hin-

blick auf den Ausfall der Stromversorgung, Strommangellagen, Cyber-Angriffe, 

Pandemien, Terroranschläge, Kernkraftwerksunfälle oder Erdbeben. Dabei be-

rücksichtigen sie die übergeordneten hoheitlichen Vorgaben und Auflagen. Zudem 

arbeiten sie dabei mit den beauftragten Organisationen für die Systemführung im 

Verkehr (ASTRA, SBB, PostAuto) und mit den Verkehrsinfrastrukturbetreiberinnen 

sowie den Transportunternehmen auf ihrem Gebiet zusammen. 

Ergeben die gemeinsamen, vorsorglichen Planungen mit den konzessionierten 

Personenbeförderungsunternehmen, dass die für den bestellten, abgeltungsbe-

rechtigten öffentlichen Verkehr vorhandenen Transportmittel nicht ausreichen 

                                                      
52 Artikel 9 der Verordnung vom 10. Mai 2017 über die wirtschaftliche Landesversorgung (VWLV, SR 531.11). 

Die Kantone haben eine unterstützende und koordinierende Rolle. Sie treffen rechtzeitig Vorbereitungen für den Vollzug der 
ihnen vom Bund übertragenen Aufgaben. Sie sorgen dafür, dass die notwendigen Vorbereitungen für die Sicherstellung ei-
ner gleichmässigen und ausreichenden Warenverteilung und Dienstleistungserbringung durch die Privatwirtschaft und die 
gemeinwirtschaftlichen Unternehmen, wie z.B. die Unternehmen im öffentlichen Verkehr, auf Kantonsgebiet getroffen wer-
den. Die kantonalen Delegierten für wirtschaftliche Landesversorgung koordinieren zusammen mit den Gemeindestellen für 
Versorgung die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen auf Kan-
tonsgebiet. 
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oder ungeeignet sind, um die notwendige Leistung, z.B. für eine Evakuierung der 

Bevölkerung, erbringen zu können, müssen die kantonalen Behörden und Orga-

nisationen für die Katastrophenvorsorge die Unternehmen mit dem Vorhalten von 

geeigneten und ausreichenden Mitteln für die notwendige Leistung beauftragen. 

Die Kosten dafür tragen die Auftraggeber und sind nach Artikel 41 des Eisenbahn-

gesetzes (EBG53) und nach Artikel 40 des Personenbeförderungsgesetzes 

(PBG54) nach den im kaufmännischen Verkehr geltenden Grundsätzen zu vergü-

ten. 

Die Kantone sind gehalten, aufgrund ihrer Zuständigkeit, Aufgaben und Verant-

wortung zum Schutz der Bevölkerung und der Lebensgrundlagen sowie zur Ver-

sorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und 

Dienstleistungen auf ihrem Gebiet, detaillierte Notfall- und Verkehrsmanagement-

pläne für 

a) den Einsatz und die Aufgaben des öffentlichen regionalen Verkehrs und des 

öffentlichen Ortsverkehrs Bahn, Bus, Tram, Schiff, z.B. für die Evakuierung der 

Bevölkerung; 

b) die Lenkung und Steuerung des öffentlichen, regionalen Verkehrs und des öf-

fentlichen Ortsverkehrs Bus, Tram, Schiff in Schutzzonen sowie auf dem übri-

gen Kantonsgebiet; 

c) die Lenkung und Steuerung des motorisierten Individualverkehrs und des 

Langsamverkehrs in Schutzzonen sowie auf dem übrigen Kantonsgebiet 

zu erstellen. 

Dies gilt insbesondere für Kantone, in denen Gemeinden in den Notfallschutzzo-

nen 1 und 2 von Kernanlagen, bei denen eine erhebliche Freisetzung von Radio-

aktivität nicht ausgeschlossen werden kann, liegen. 

Nach Artikel 5 der Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituatio-

nen (VVTA55) können die mit Aufgaben des Bevölkerungsschutzes betrauten Or-

ganisationen von Kantonen Transporte zum Schutz der Bevölkerung oder zum 

Schutz der Lebensgrundlagen anordnen, beispielsweise Evakuationstransporte. 

Die Führungsstäbe oder Führungsorgane, welche das Ereignis führen, entschei-

den über die Notwendigkeit von vorrangig durchzuführenden Transporten. Kanto-

nale Führungsstäbe oder Führungsorgane erteilen einen Auftrag zur Durchfüh-

rung eines Transports nach der Formel PPQQZD56 über die Vertreter der beauf-

tragten Organisationen für die Systemführung im Verkehr (SBB, PostAuto) im kan-

tonalen Führungsstab oder Führungsorgan an ein konzessioniertes Personenbe-

förderungsunternehmen im öffentlichen Verkehr oder an ein Schienengütertrans-

portunternehmen (sh. auch Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

VVTA). Der für die Auftragserteilung erforderliche Prozess ist, soweit dieser nicht 

schon besteht, im Rahmen von vorsorglichen Planungen im Hinblick auf Ausnah-

mesituationen gemeinsam von den Akteuren zu entwickeln. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Die Kantone arbeiten nach den im Hinblick auf Ereignisfälle erarbeiteten Konzep-

ten und Planungen. Zur Bewältigung des Ereignisses setzen sie ihre Führungs-

stäbe (KFS) oder Führungsorgane (KFO) ein sowie die geplanten und vorberei-

teten Massnahmen um. Sie koordinieren ihre Aktivitäten für die Ereignisbewälti-

gung untereinander und mit den Bundesstellen sowie den beauftragten Organi-

sationen für die Systemführung im Verkehr (ASTRA, SBB, PostAuto). 
  

                                                      
53 SR 742.101 
54 SR 745.1 
55 SR 531.40 
56 PPQQZD: Priorität, Produkt, Qualität, Quantität, Zeit, Dauer. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a41
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061345/index.html#a40
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20190913/index.html#a5
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/leitfaeden/allgemein/erlaeuterungen-vvta.pdf.download.pdf/Erl%C3%A4uterungen_zu_den_einzelnen_Bestimmungen_VVTA.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/leitfaeden/allgemein/erlaeuterungen-vvta.pdf.download.pdf/Erl%C3%A4uterungen_zu_den_einzelnen_Bestimmungen_VVTA.pdf
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9.10 Beauftragte Organisationen für die Systemführung im Verkehr (Systemführerinnen)  
 

Allgemeines Die beauftragten Organisationen für die Systemführung im Verkehr57 (Systemfüh-

rerinnen) koordinieren auf Systemebene die im Hinblick auf Ereignisfälle und im 

Ereignisfall zu treffenden operativen Massnahmen der Behörden und Organisati-

onen für die Katastrophenvorsorge und Katastrophenbewältigung und stimmen 

die Massnahmen aufeinander ab. Sie sammeln und koordinieren die Bedürfnisse 

aus ihrem Bereich und leiten diese an die dafür zuständigen Fachbehörden weiter. 

Die Systemführerinnen koordinieren ihre Aktivitäten sowohl bei der vorsorglichen 

Planung im Hinblick auf Ereignisfälle als auch für die Ereignisbewältigung unterei-

nander und mit den für die Führung der Ereignisbewältigung zuständigen Behör-

den und Organisationen. 

Die Systemführerinnen treffen in gegenseitiger Absprache Massnahmen im Rah-

men ihrer gesetzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Zuständigkeit. Sie empfeh-

len die einheitliche Umsetzung von Massnahmen (best practice) gegenüber den 

Akteuren in ihrem Bereich, wie z.B. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Hygi-

ene bei Epidemien, Pandemien. Sie setzen die empfohlenen oder angeordneten 

Massnahmen der Behörden auf Systemebene um. 

Das ASTRA ist nach Artikel 5 VKOVE58 die beauftragte Organisation für die Sys-

temführung auf den Nationalstrassen. Es sorgt für eine gute und sichere Befahr-

barkeit der Nationalstrassen und ist zuständig für das Verkehrsmanagement auf 

den Nationalstrassen in Zusammenarbeit mit den Kantonen (Verkehrsinformation, 

Verkehrslenkung und -leitung sowie Verkehrssteuerung). Es betreibt die Verkehrs-

managementzentrale Schweiz (VMZ-CH). Diese verfügt über Verkehrsmanage-

mentpläne, welche mit den Kantonen abgesprochen sind. Die VMZ-CH koordiniert 

die Massnahmen auf operativer Ebene und stimmt die verschiedenen Massnah-

men aufeinander ab. Die VMZ-CH ist im Lageverbund bevölkerungsschutzrele-

vante Lage (BREL) eingebunden und liefert rund um die Uhr Daten zur Lage auf 

den Nationalstrassen unter anderem für das Melde und Lagezentrum (MLZ) in der 

Nationalen Alarmzentrale (NAZ). 

Die SBB sind nach Artikel 5 VKOVE59 die beauftragte Organisation für die Sys-

temführung im Schienenverkehr. 

SBB Infrastruktur steuert den Schienenverkehr über den netzweiten Fahrplan. Im 

Fahrplan ist der Fahrverlauf aller Züge60 hinsichtlich Fahrweg, Verkehrstage und 

Fahrzeit festgelegt. SBB Infrastruktur koordiniert die Durchführung des Güter- und 

Personenverkehrs auf dem Schienennetz mit den übrigen Infrastrukturbetreiberin-

nen und den Eisenbahnverkehrsunternehmen, insbesondere bezüglich des Fahr-

wegs, der Verkehrstage und der Fahrzeit der Züge. 

Die SBB und PostAuto bestimmen im Ereignisfall gemeinsam ein lage- und be-

dürfnisgerechtes Angebot im öffentlichen Personenverkehr auf Systemebene. 

Dieses orientiert sich an den Vorgaben des Bundesamts für Verkehr (BAV) und 

an den zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Die SBB koordinieren federführend die Fahrpläne der konzessionierten Personen-

beförderungsunternehmen im öffentlichen Verkehr und publizieren den aktuellen 

Publikums-Fahrplan. Die SBB sind im Lageverbund BREL eingebunden und lie-

fern Daten zur Lage auf dem Schienennetz unter anderem für das MLZ in der NAZ. 

                                                      
57 ASTRA, Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen, Verkehrsmanagement Nationalstrassen in Zusammenarbeit mit den Kanto-

nen; SBB: Betrieb Infrastruktur, Verkehrsmanagement Schienenverkehr; PostAuto: Betrieb öffentlicher, regionaler Personen-
verkehr (RPV) und öffentlicher Ortsverkehr (OV) auf der Strasse (Bus und Tram); Skyguide: Betrieb Flugsicherung, Manage-
ment Luftverkehr. 

58 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
59 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
60 Personenzüge, Güterzüge, Dienstzüge etc. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html#a5
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Die PostAuto AG ist nach Artikel 5 VKOVE61 die beauftragte Organisation für die 

Systemführung im öffentlichen, regionalen Personenverkehr (RPV) und im öffent-

lichen Ortsverkehr (OV) auf der Strasse (Bus und Tram). 

PostAuto und SBB bestimmen im Ereignisfall gemeinsam ein lage- und bedürfnis-

gerechtes Angebot im öffentlichen Personenverkehr auf Systemebene. Dieses ori-

entiert sich an den Vorgaben des BAV und an den zur Verfügung stehenden Res-

sourcen. 

PostAuto koordiniert auf Verlangen von nationalen oder kantonalen Behörden und 

Organisationen die operativen Massnahmen auf nationaler oder kantonaler oder 

interkantonaler Ebene zwischen den Transportunternehmen bezüglich der umzu-

setzenden operativen Massnahmen, wie z.B. Fahrpläne, Verkehrsführung, verfüg-

bare Verkehrsmittel oder Transportkapazitäten. PostAuto eruiert die verfügbaren 

Verkehrsmittel im RPV und OV Bus und Tram und führt eine Mitteltabelle. Post-

Auto ist im Lageverbund BREL eingebunden und liefert Daten über die verfügba-

ren Verkehrsmittel im RPV und OV Bus und Tram für das MLZ in der NAZ. 

Skyguide sorgt im Auftrag des Bundes für die sichere, effiziente und wirtschaftliche 

Abwicklung des Flugverkehrs im schweizerischen und im delegierten angrenzen-

den Luftraum. Das Mandat nach Artikel 40a - g LFG62 und Artikel 2 VFSD63 um-

fasst die operative zivile und militärische Flugsicherung, den Luftfahrtinformations-

dienst, den Flugfernmeldedienst und den technischen Dienst für Installation, Be-

trieb und Wartung der Flugsicherungssysteme. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Die Systemführerinnen erstellen Konzepte, Notfall- und Verkehrsmanagement-

pläne zur Aufrechterhaltung des Verkehrssystems im Hinblick auf Ereignisse, wie 

beispielsweise Ausfall der Stromversorgung, Strommangellagen, Cyber-Angriffe, 

Pandemien, Terroranschläge, Kernkraftwerksunfälle oder Erdbeben. Sie tun dies 

zusammen mit den nationalen und kantonalen Behörden für den Schutz der Be-

völkerung oder der Lebensgrundlagen, für Innere Sicherheit sowie mit den natio-

nalen und kantonalen Behörden für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirt-

schaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

Die Systemführerinnen arbeiten nach den im Hinblick auf Ereignisfälle erarbeite-

ten Konzepten, Notfall- und Verkehrsmanagementplänen. Zur Bewältigung des 

Ereignisses setzen sie ihre Notfall- und Krisenorganisation ein. Sie koordinieren 

ihre Aktivitäten für die Ereignisbewältigung untereinander und mit den im Scha-

densgebiet für die Führung der Ereignisbewältigung zuständigen Behörden und 

Organisationen. 

9.11 Eisenbahninfrastrukt urbetreiberinnen  

 

Allgemeines Eisenbahninfrastrukturbetreiberinnen (ISB) sind privat- oder spezialrechtlich orga-

nisierte Unternehmen, die über eine Konzession und eine Sicherheitsgenehmi-

gung nach Artikel 5 Eisenbahngesetz (EBG64) für den Bau und Betrieb einer Ei-

senbahninfrastruktur verfügen. Die Eisenbahninfrastruktur umfasst die Betriebs-

anlagen der Eisenbahn einschliesslich der Bahnstromübertragungsleitungen. 

Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der ISB im Hinblick auf Ereignis-

fälle und im Ereignisfall ergeben sich aus den Rechten und Pflichten in Bundes-

gesetzen und kantonalen Gesetzen sowie in den dazugehörenden Verordnungen 

und Ausführungsbestimmungen. 

                                                      
61 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
62 LFG: Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, SR 748.0). 
63 VFSD: Verordnung vom 18. Dezember 1995 über den Flugsicherungsdienst (VFSD, SR 748.132.1). 
64 SR 742.101 
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Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Nach Artikel 8 der Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituatio-

nen (VVTA)65 müssen die ISB für Ausnahmesituationen soweit Vorbereitungs-

massnahmen treffen, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in Ausnahme-

situationen auf der Eisenbahninfrastruktur vorrangige Transporte durchführen 

können. Die Vorbereitungsmassnahmen müssen geeignet sein, den Eisenbahn-

verkehr rund um die Uhr sicherstellen zu können. Sie sind insbesondere in den 

Bereichen Sicherstellung des betriebsnotwendigen Personals und Bereitstellung 

der für den Betrieb notwendigen Mittel zu treffen. 

Die ISB müssen ihre Vorbereitungsmassnahmen zusammen mit den auf dem 

Streckennetz des Unternehmens verantwortlichen kantonalen Stellen für die Pla-

nung, Vorbereitung und Durchführung von operativen Massnahmen zum Schutz 

der Bevölkerung und der Lebensgrundlagen sowie zur Versorgung der Bevölke-

rung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen planen 

und treffen. Dabei berücksichtigen sie die übergeordneten hoheitlichen Vorgaben 

und Auflagen. Sie stimmen die geplanten und getroffenen Massnahmen bezüglich 

der Verkehrsführung und der Fahrpläne mit der nach Artikel 5 VKOVE66 beauf-

tragten Organisation für die Systemführung im Schienenverkehr, SBB Infrastruk-

tur, ab. Sie dokumentieren die geplanten und getroffenen Vorbereitungsmassnah-

men. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

− Betreiben der Eisenbahninfrastruktur, damit die EVU Transporte zum Schutz 

der Bevölkerung oder zum Schutz der Lebensgrundlagen oder zur Versorgung 

der Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleis-

tungen durchführen können; 

− Koordinieren der Aktivitäten für die Ereignisbewältigung mit den anderen ISB 

und SBB Infrastruktur sowie mit den im Schadensgebiet für die Führung der 

Ereignisbewältigung zuständigen Behörden und Organisationen. 

− SBB Infrastruktur ist nach Artikel 6 der Verordnung über vorrangige Transporte 

in Ausnahmesituationen VVTA67 verpflichtet, die Durchführung der vorrangigen 

Transporte auf dem gesamten Schienennetz mit den anderen ISB und den 

EVU zu koordinieren, insbesondere bezüglich der Verkehrsführung und der 

Fahrpläne. 

9.12 Konzessionierte Personenbeförderungsunternehmen  
 

Allgemeines Konzessionierte Personenbeförderungsunternehmen sind privat oder spezial-

rechtlich organisierte Unternehmen, die über eine Konzession nach Artikel 6 Per-

sonenbeförderungsgesetz (PBG68) für die regelmässige, gewerbsmässige Beför-

derung von Personen mit Eisenbahnen, Trolleybussen, Seilbahnen, Schiffen oder 

Motorfahrzeugen mit thermischem oder elektrischem Antrieb verfügen. 

Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Personenbeförderungsunter-

nehmen im Hinblick auf Ereignisfälle und im Ereignisfall ergeben sich aus den 

Rechten und Pflichten in Bundesgesetzen und kantonalen Gesetzen sowie in den 

dazugehörenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Nach Artikel 8 der Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituatio-

nen69 müssen die Personenbeförderungsunternehmen für Ausnahmesituationen 

soweit Vorbereitungsmassnahmen treffen, dass sie mit den vorhandenen Mitteln 

Transporte vorrangig durchführen und die übrigen Transportdienstleistungen so 

                                                      
65 SR 531.40 
66 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
67 SR 531.40 
68 SR 745.1 
69 SR 531.40 
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weit wie möglich aufrechterhalten können. Die Vorbereitungsmassnahmen müs-

sen geeignet sein, rund um die Uhr den Personenverkehr sicherstellen zu können. 

Sie sind insbesondere in den Bereichen Sicherstellung des betriebsnotwendigen 

Personals und Bereitstellung der für den Betrieb notwendigen Mittel zu treffen. 

Die Unternehmen müssen ihre Vorbereitungsmassnahmen zusammen mit den auf 

dem Streckennetz des Unternehmens verantwortlichen kantonalen Stellen für die 

Planung, Vorbereitung und Durchführung von operativen Massnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung und der Lebensgrundlagen sowie zur Versorgung der Be-

völkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen 

und zudem mit den Infrastrukturbetreiberinnen auf dem Streckennetz des Unter-

nehmens planen und treffen. Dabei berücksichtigen sie die übergeordneten ho-

heitlichen Vorgaben und Auflagen. 

Die geplanten und getroffenen Massnahmen müssen die Unternehmen bezüglich 

Verkehrsführung und Fahrpläne mit den Unternehmen die Anschlüsse anbieten 

sowie mit den nach Artikel 5 VKOVE70 beauftragten Organisationen für die Sys-

temführung im Schienenverkehr, SBB Infrastruktur und im öffentlichen, regionalen 

Personenverkehr (RPV) und im öffentlichen Ortsverkehr (OV) auf der Strasse (Bus 

und Tram), PostAuto, die das System Schienennetz landesweit bzw. den RPV, 

OV Strasse kantonal, interkantonal führen, abstimmen. 

Ergeben die gemeinsamen, vorsorglichen Planungen im Hinblick auf Ausnahme-

situationen der Akteure im Verkehrswesen, dass die für den bestellten, abgel-

tungsberechtigten öffentlichen Verkehr vorhandenen Transportmittel der Unter-

nehmen nicht ausreichen oder ungeeignet sind, um die notwendige Leistung, z.B. 

für eine Evakuierung der Bevölkerung, erbringen zu können, müssen die kantona-

len Behörden und Organisationen für die Katastrophenbewältigung die Unterneh-

men mit dem Vorhalten der Mittel für die notwendige Leistung beauftragen. Die 

Kosten dafür tragen die Auftraggeber und sind nach Artikel 41 des Eisenbahnge-

setzes (EBG71) und nach Artikel 40 des Personenbeförderungsgesetzes (PBG72) 

nach den im kaufmännischen Verkehr geltenden Grundsätzen zu vergüten. 

Die geplanten und getroffenen Vorbereitungsmassnahmen müssen die Unterneh-

men dokumentieren. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

− Durchführen von Transporten zum Schutz der Bevölkerung oder zum Schutz 

der Lebensgrundlagen im Auftrag73 von Behörden und Organisationen des Be-

völkerungsschutzes. 

− Durchführen von vorrangigen Transporten zur subsidiären Unterstützung der 

zivilen Behörden oder zur Abwehr eines militärischen Angriffs im Auftrag67. 

bzw. auf Anordnung der Armee 

Im Ereignisfall koordinieren die Personenbeförderungsunternehmen ihre Aktivitä-

ten für die Ereignisbewältigung mit den beauftragten Organisationen für die Sys-

temführung (SBB Infrastruktur und PostAuto) sowie mit den im Schadensgebiet 

für die Führung der Ereignisbewältigung zuständigen Behörden und Organisatio-

nen. 
 

  

                                                      
70 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 
71 SR 742.101 
72 SR 745.1 
73 Auftrag (Bestellung) nach der Formel: PPQQZD: Priorität, Produkt, Qualität, Quantität, Zeit, Dauer. 
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9.13 Schienengütertransportunternehmen  
 

Allgemeines Schienengütertransportunternehmen sind in der Regel privatrechtlich organisierte 

Unternehmen, die über eine Netzzugangsbewilligung und eine Sicherheitsbe-

scheinigung nach Artikel 8c EBG74 für die Durchführung von Transporten auf dem 

Schienennetz verfügen. 

Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Schienengütertransportun-

ternehmen im Hinblick auf Ereignisfälle und im Ereignisfall ergeben sich aus den 

Rechten und Pflichten in Bundesgesetzen und kantonalen Gesetzen sowie in den 

dazugehörenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen. 

Aufgaben im 

Hinblick auf 

Ereignisfälle 

Nach Artikel 8 der Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituatio-

nen (VVTA75) müssen die Schienengütertransportunternehmen für Ausnahmesi-

tuationen soweit Vorbereitungsmassnahmen treffen, dass sie mit den vorhande-

nen Mitteln Transporte vorrangig durchführen und die übrigen Transportdienstleis-

tungen so weit wie möglich aufrechterhalten können. Die Vorbereitungsmassnah-

men müssen geeignet sein, rund um die Uhr den Güterverkehr sicherstellen zu 

können. Sie sind insbesondere in den Bereichen Sicherstellung des betriebsnot-

wendigen Personals und Bereitstellung der für den Betrieb notwendigen Mittel zu 

treffen. 

Die Unternehmen müssen ihre Vorbereitungsmassnahmen zusammen mit den 

verantwortlichen Behörden und Organisationen zur Versorgung der Bevölkerung 

und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sowie mit den 

auf dem Streckennetz des Unternehmens verantwortlichen Infrastrukturbetreibe-

rinnen planen und treffen. Dabei berücksichtigen Sie die übergeordneten hoheitli-

chen Vorgaben und Auflagen. Sie müssen die geplanten und getroffenen Vorbe-

reitungsmassnahmen dokumentieren. 

Aufgaben im 

Ereignisfall 

− Durchführen von vorrangigen Transporten zur Versorgung der Bevölkerung 

und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen für Orga-

nisationen oder Unternehmen, die mit Aufgaben der wirtschaftlichen Landes-

versorgung betraut sind76. 

− Durchführen von vorrangigen Transporten zur subsidiären Unterstützung der 

zivilen Behörden oder zur Abwehr eines militärischen Angriffs im Auftrag77 bzw. 

auf Anordnung der Armee. 

Im Ereignisfall koordinieren die Schienengütertransportunternehmen ihre Aktivitä-

ten für die Ereignisbewältigung mit SBB Infrastruktur (beauftragte Organisation für 

die Systemführung im Schienenverkehr). 
 

  

                                                      
74 SR 742.101 
75 SR 531.40 
76 Auftrag (Bestellung) nach der Formel: PPQQZD: Priorität, Produkt, Qualität, Quantität, Zeit, Dauer. 
77 Auftrag (Bestellung) nach der Formel: PPQQZD: Priorität, Produkt, Qualität, Quantität, Zeit, Dauer. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a8c
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20190913/index.html#a8


 

 

Handbuch KOVE 

 

  32/45 

10 Glossar  

Im Glossar wird die Bedeutung der verwendeten Begriffe, Ausdrücke erklärt und umschrieben. 

Begriff, Ausdruck Erklärung / Umschreibung 

Akteure im 

Verkehrswesen 

Die fachlich bzw. rechtlich zuständigen Stellen im Verkehrswesen 

von Bund, Kantonen, beauftragten Organisationen, Infrastrukturbe-

treiberinnen und Transportunternehmen. 

Aktionsraum Grundbegriff der Sozialgeographie, vor allem der Münchner Sozial-

geographie. Er bezeichnet den erdräumlichen Ausschnitt, in dem 

die alltäglichen Aktivitäten zur Befriedigung der Daseinsgrundfunk-

tionen, insbesondere des Arbeits-, Versorgungs- und Wohnbe-

reichs, den Bedürfnissen und dem Lebensstil entsprechend verrich-

tet werden. Die äussere Reichweite der räumlichen Zielorte des 

Handelns bildet die Grenze des Aktionsraums. Als aktionsräumli-

che Gruppen (sozialgeographische Gruppe) werden Mengen von 

Individuen bezeichnet, die in Bezug auf einzelne oder mehrere Da-

seinsgrundfunktionen den gleichen Aktionsraum aufweisen. 

Armee Die Armee dient als originäre Aufgabe der Kriegsverhinderung und 

subsidiär als Unterstützung der zivilen Behörden bei der Abwehr 

schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und Bewäl-

tigung anderer ausserordentlicher Lagen. 

Ausserordentliche Lage Bedeutung nach dem Begriffsverzeichnis Leitbild Bevölkerungs-

schutz: Situation, in der in zahlreichen Bereichen und Sektoren die 

ordentlichen Abläufe nicht genügen, um die anstehenden Aufgaben 

zu bewältigen, beispielsweise bei Katastrophen und Notlagen, die 

das ganze Land schwer in Mitleidenschaft ziehen oder bei bewaff-

neten Konflikten. 

Bedeutung nach dem Sicherheitspolitischen Bericht 2000:  

Situation, in der in zahlreichen Bereichen und Sektoren normale 

Verwaltungsabläufe nicht genügen, um die Probleme und Heraus-

forderungen der Regierungstätigkeit zu bewältigen. 

Beauftragte Organisatio-

nen für die Systemfüh-

rung (Systemführerinnen) 

Eigner und/oder Betreiber eines Systems zur Erhaltung und/oder 

Sicherung der Lebensgrundlagen und/oder zum Schutz oder zur 

Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen. 

Die Systemführerinnen koordinieren auf Systemebene die im Hin-

blick auf Ereignisfälle und im Ereignisfall zu treffenden operativen 

Massnahmen der Behörden und Organisationen für die Katastro-

phenvorsorge und Katastrophenbewältigung und stimmen die Mas-

snahmen aufeinander ab. Sie sammeln und koordinieren die Be-

dürfnisse aus ihrem Bereich und leiten diese an die dafür zuständi-

gen Fachbehörden weiter. Die Systemführerinnen koordinieren ihre 

Aktivitäten sowohl bei der vorsorglichen Planung im Hinblick auf Er-

eignisfälle als auch für die Ereignisbewältigung untereinander und 

mit den für die Führung der Ereignisbewältigung zuständigen Be-

hörden und Organisationen. Die Systemführerinnen treffen in ge-

genseitiger Absprache Massnahmen im Rahmen ihrer gesetzlichen 

Möglichkeiten und rechtlichen Zuständigkeit. Sie empfehlen die ein-

heitliche Umsetzung von Massnahmen (best practice) gegenüber 

den Akteuren in ihrem Bereich, wie z.B. Gesundheitsschutz, Ar-

beitssicherheit, Hygiene bei Epidemien, Pandemien. Sie setzen die 
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empfohlenen oder angeordneten Massnahmen der Behörden auf 

Systemebene um. 

Beauftragte Organisationen für die Systemführung im Verkehr sind: 

ASTRA: Betrieb Infrastruktur Nationalstrassen und Verkehrsma-

nagement Nationalstrassen in Zusammenarbeit mit den Kantonen; 

SBB: Betrieb Infrastruktur, Verkehrsmanagement Schienenver-

kehr; PostAuto: Betrieb öffentlicher, regionaler Personenverkehr 

(RPV) und öffentlicher Ortsverkehr (OV) auf der Strasse (Bus und 

Tram); Skyguide: Betrieb Flugsicherung, Management Luftverkehr. 

Bedrohung Eine Situation oder ein Sachverhalt verursacht durch eine mutwil-

lige (widerrechtliche) Handlung mit oder ohne Gewalteinwirkung, 

welche oder welcher sich negativ auswirken kann (z.B. Amoklauf, 

Terror, Cyber-Angriff). Diese negative Auswirkung kann Personen, 

Sachen, Sachverhalte, die Umwelt oder Tiere treffen. 

Besondere Lage Bedeutung nach dem Begriffsverzeichnis Leitbild Bevölkerungs-

schutz: Situation, in der gewisse Aufgaben mit den ordentlichen Ab-

läufen nicht mehr bewältigt werden können. Im Unterschied zur 

«ausserordentlichen Lage» ist aber die Tätigkeit der Behörden nur 

sektoriell betroffen. Typisch ist der Bedarf nach rascher Konzentra-

tion der Mittel und Straffung der Verfahren. 

Bedeutung nach dem Sicherheitspolitischen Bericht 2000:  

Situation, in der gewisse Staatsaufgaben mit den normalen Verwal-

tungsabläufen nicht mehr bewältigt werden können. 

Bevölkerungsschutz Der Auftrag des Bevölkerungsschutzes ist der Schutz der Bevölke-

rung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen 

sowie im Fall eines bewaffneten Konflikts. Der Bevölkerungsschutz 

stellt Führung, Schutz, Rettung und Hilfe zur Bewältigung solcher 

Ereignisse sicher. Er trägt dazu bei, Schäden zu begrenzen und zu 

bewältigen. Diesen Auftrag erfüllt das Verbundsystem Bevölke-

rungsschutz durch: 

− Information der Bevölkerung über Gefährdungen, Schutzmög-

lichkeiten und Schutzmassnahmen; 

− Warnung und Alarmierung sowie Erteilung von Verhaltensan-

weisungen an die Bevölkerung; 

− Führung; 

− Koordination der Vorbereitungen und der Einsätze der Partner-

organisationen sowie 

− zeit- und lagegerechte Bereitschaft sowie Sicherstellung des 

Aufwuchses. 

Bei der Ereignisbewältigung arbeiten die Partnerorganisationen Po-

lizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe und Zi-

vilschutz zusammen unter einem gemeinsamen Führungsorgan. 

Die operativen Einsatzmittel im Bevölkerungsschutz befinden sich 

hauptsächlich im Zuständigkeitsbereich der Kantone. Das Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz nimmt wichtige Koordinations- und 

Einsatzaufgaben wahr (u.a. Melde- und Lagezentrum). 

Bevölkerungsschutz- 

relevante Lage (BREL) 

Die Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) ist eine Übersicht 

aus Informationen, die relevant sind, um die Bevölkerung bei Na-

turereignissen, technischen Ereignissen und ABC-Ereignissen 

(atomare (A), biologische (B) und chemische (C) Ereignisse) zu 

http://www.babs.admin.ch/de/home.html
http://www.babs.admin.ch/de/home.html
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schützen. Sie umfasst verschiedene Informationen aus diesen Be-

reichen, etwa: 

− Status der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Sanität, techni-

schen Betrieben und Zivilschutz sowie der kantonalen Füh-

rungsorgane KFO aller Schweizer Kantone (kantonale Lage). 

− Naturgefahrenlage und allfällige Warnungen vor Naturgefahren 

aus dem Inland (Wetterereignisse , Hochwasser, Waldbrand, 

Lawinen, Erdbeben) und teilweise auch aus dem Ausland (Erd-

beben, Vulkanausbrüche, etc.). 

− Status und Ausfälle wichtiger Netze im Bereich Energie (Stark-

strom- und Gasnetz), Telekommunikation und Verkehr (Bahn, 

Autobahnen, Flugverkehr). 

− Status kritischer Infrastrukturen (z.B. Kernkraftwerke). 

− Je nach Ereignis zusätzliche Informationen etwa zu chemischen 

und biologischen Stoffen, Radioaktivitätsmesswerte, etc. 

Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) unterhält ein Partnernetzwerk, 

aus dem diese verschiedenen Informationen geliefert werden. Die 

NAZ ihrerseits leitet dringliche Meldungen, etwa Naturgefahrenwar-

nungen oder Meldungen über Netzausfälle, sofort ihren Partneror-

ganisationen weiter. Sie holt aktiv weitere Informationen ein und 

verdichtet diese Informationen zu einem nationalen Lagebild. An-

gepasst an die jeweilige Situation wird das Partnernetzwerk punk-

tuell erweitert um Organisationen, welche spezifisch relevante In-

formationen beitragen können. 

Die bevölkerungsschutzrelevante Lage wird mit regelmässig aufda-

tierten Karten, Berichten und Meldungen dargestellt und den Part-

nerorganisationen zur Verfügung gestellt. 

Bewilligter Verkehr Die Kantone können Beförderungsangebote von geringer Bedeu-

tung bewilligen (bewilligter Verkehr). Die regelmässige und ge-

werbsmässige Personenbeförderung ist im Unterschied zum bewil-

ligten Verkehr konzessionspflichtig (sh. konzessionierter Verkehr). 

Eine kantonale Bewilligung ist erforderlich für: 

a. den Linienverkehr, den Bedarfsverkehr und linienverkehrsähn-

liche Fahrten, wenn keine Konzession nach Personenbeförde-

rungsgesetz (PBG78) erforderlich ist; 

b. Fahrten, mit denen ausschliesslich Schülerinnen und Schüler 

oder Studierende befördert werden (Schülertransporte); 

c. Fahrten, mit denen ausschliesslich Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer befördert werden (Arbeitnehmertransporte); 

d. Fahrten, die von einem Nichttransportunternehmen oder auf 

dessen Rechnung oder Veranlassung ausschliesslich für seine 

Kundschaft, Mitglieder oder Besucherinnen und Besucher 

durchgeführt werden. 

Bundeslagezentrum 

(BLZ) 

Das BLZ sorgt in Zusammenarbeit mit den Direktionsbereichen des 

Nachrichtendiensts des Bundes (NDB) sowie externen Stellen für 

die umfassende Beurteilung und Darstellung der Bedrohungslage 

unter Berücksichtigung aller lagerelevanten Elemente (innere und 

äussere Sicherheit, sicherheitspolitisch bedeutsame Themen). Das 
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BLZ stellt die laufende Lageverfolgung und -fortschreibung sowie 

die kurz-, mittel- und langfristige Lagebeurteilung und -darstellung 

aufgrund aller verfügbaren offenen und vertraulichen Informationen 

sicher und ist im Ereignisfall für die zeitgerechte Alarmierung und 

Warnung der handelnden Organe des Bundes (sicherheitspoliti-

sche Führung, Bundesämter usw.) verantwortlich. 

Bei Grossereignissen und in besonderen Lagen kommt dem BLZ 

im gesamtschweizerischen Nachrichtenverbund eine wichtige Rolle 

bei der Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -verbreitung 

zu. Die klassifizierten Lageberichte können durch Adressaten der 

Politik, der Polizei und der Verwaltung in einem geschützten elekt-

ronischen Lageinformationssystem abgerufen werden. 

Eisenbahninfrastruktur-

betreiberinnen (ISB) 

Privat- oder spezialrechtlich organisierte Unternehmen, die über 

eine Konzession und eine Sicherheitsgenehmigung nach Artikel 5 

Eisenbahngesetz (EBG79) für den Bau und Betrieb einer Eisen-

bahninfrastruktur verfügen. 

Die Eisenbahninfrastruktur umfasst die Betriebsanlagen der Eisen-

bahn einschliesslich der Bahnstromübertragungsleitungen. 

Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen (EVU) 

Privat- oder spezialrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisen-

bahnverkehrsleistungen erbringen. Für die Durchführung von Per-

sonen- oder Gütertransporten auf einer Eisenbahninfrastruktur sind 

eine Netzzugangsbewilligung und eine Sicherheitsbescheinigung 

nach Artikel 8c des Eisenbahngesetzes (EBG80) erforderlich. 

Elektronische Lagedar-

stellung (ELD) 

Mit der ELD ist im Ereignisfall ein Informationsaustausch zwischen 

den Einsatzorganisationen des Bevölkerungsschutzes möglich. Die 

ELD basiert auf einem ausfallsicheren System, das von der Natio-

nalen Alarmzentrale (NAZ) betrieben wird. Der Zugang bleibt pri-

mär, aber nicht nur, Stellen des Bundes und der Kantone vorbehal-

ten. 

Ereignis Beispielsweise Abenteuer, Aktualität, Angelegenheit, Anlass, Auf-

tritt, Begebenheit, Besonderheit, Einmaligkeit, Episode, Erschei-

nung, Fall, Geschehen, Geschehnis, Phänomen, Sache, Störfall, 

Störung, Vorfall, Vorgang, Vorkommnis, Zwischenfall. 

Ereignisbedingte vorran-

gig durchzuführende 

Transporte 

Transporte zum Schutz der Bevölkerung oder Transporte zum 

Schutz der Lebensgrundlagen oder Transporte zur Versorgung der 

Bevölkerung und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern und 

Dienstleistungen. Ereignisbedingte vorrangig durchzuführende 

Transporte können nötig werden wegen natur-, technik- oder ge-

sellschaftsbedingten Ereignissen mit interkantonalen oder schweiz-

weiten oder internationalen Auswirkungen auf Bevölkerung, Wirt-

schaft und Umwelt sowie zur Abwehr eines militärischen Angriffs. 

Ereignisfall nach 

VKOVE81 

Katastrophe oder Notlage mit landesweiten oder internationalen 

Auswirkungen oder bewaffnete Konflikte. 

                                                      
79 SR 742.101 
80 SR 742.101 
81 Verordnung vom 18. Mai 2016 über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (VKOVE, SR 520.16). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a8c
http://dictionary.sensagent.com/Abenteuer/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Aktualität/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Angelegenheit/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Anlaß/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Auftritt/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Auftritt/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Begebenheit/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Besonderheit/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Einmaligkeit/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Episode/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Erscheinung/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Erscheinung/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Fall/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Geschehen/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Geschehnis/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Phänomen/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Sache/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Störfall/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Störung/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Vorfall/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Vorgang/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Vorkommnis/de-de/#anchorSynonyms
http://dictionary.sensagent.com/Zwischenfall/de-de/#anchorSynonyms
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
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Gefahr Eine Situation oder ein Sachverhalt, die oder der sich negativ aus-

wirken kann (z. B natur-, gesellschafts-, technikbedingt). Diese ne-

gative Auswirkung kann Personen, Sachen, Sachverhalte, die Um-

welt oder Tiere treffen. 

Gemeindeführungsorgan 

(GFO) / Gemeindefüh-

rungsstab (GFS) 

Ein Team von Fachspezialisten auf kommunaler Ebene zur Unter-

stützung der Gemeindebehörde bei der Führung der Ereignisbe-

wältigung und bei der Umsetzung von Massnahmen zur Ereignis-

bewältigung. 

Innere Sicherheit Innere Sicherheit bezeichnet den Schutz der Gesellschaft und des 

Staates vor Kriminalität, Terrorismus und vergleichbaren Bedro-

hungen, die sich aus dem Inneren der Gesellschaft selbst heraus 

entwickeln. 

Katastrophen und Notla-

gen mit landesweiten oder 

internationalen Auswir-

kungen 

z.B. Ausfall der Stromversorgung, Strommangellage, Cyber-Angriff, 

Pandemie, Terroranschlag, Kernkraftwerksunfall, Erdbeben. Die 

Aufzählung ist nicht abschliessend. 

Kantonales Führungsor-

gan (KFO) / Kantonaler 

Führungsstab (KFS) 

Ein Team von Fachspezialisten auf kantonaler Ebene zur Unter-

stützung der kantonalen Behörden bei der Führung der Ereignisbe-

wältigung und bei der Umsetzung von Massnahmen zur Ereignis-

bewältigung. 

Konzessionierte Perso-

nenbeförderungsunter-

nehmen 

Privat- oder spezialrechtlich organisierte Unternehmen, die über 

eine Konzession nach Artikel 6 Personenbeförderungsgesetz 

(PBG82) für die regelmässige, gewerbsmässige Beförderung von 

Personen mit Eisenbahnen, Trolleybussen, Seilbahnen, Schiffen 

oder Motorfahrzeugen mit thermischem oder elektrischem Antrieb 

verfügen. 

Konzessionierter Verkehr Die regelmässige und gewerbsmässige Personenbeförderung ist 

konzessionspflichtig (konzessionierter Verkehr). Beförderungsan-

gebote von geringer Bedeutung können die Kantone bewilligen (sh. 

bewilligter Verkehr). 

Auch der Bau und Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur benötigt 

eine Konzession, in der der Eigner auf den ordnungsmässen Bau 

und Betrieb verpflichtet wird. 

Krisenmanagement Krisenmanagement bezeichnet den systematischen Umgang mit 

Krisensituationen. Dazu gehören Identifikation und Analyse von Kri-

sensituationen, die Entwicklung von Strategien (sofern nicht bereits 

im Rahmen des Risikomanagements geschehen), Prozessen und 

Organisation zur Bewältigung einer Krise sowie die Einleitung und 

Verfolgung von Gegenmassnahmen. Das Krisenmanagement ist 

prozessgesteuert. Der Fokus richtet sich in die Zukunft: Welches 

sind die Herausforderungen in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren 

für Behörden, Organisationen, Unternehmen aufgrund des Ereig-

nisses? 

Lage Die Lage ist die Situation der momentanen Lebensgrundlage und 

der Verfahrensweise zur Aufgabenbewältigung, in der sich eine Ge-

meinschaft jeweils befindet. 

                                                      
82 SR 745.1 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061345/index.html#a6


 

 

Handbuch KOVE 

 

  37/45 

Begriff, Ausdruck Erklärung / Umschreibung 

Lageverbund Ein Lageverbund erlaubt allen eingebundenen Akteuren zeit- und 

lagegerecht Informationen auszutauschen. Ein Lageverbund bein-

haltet auch ein gemeinsames Verständnis von Begriffen, Definitio-

nen, Prozessen, etc. 

Melde- und Lagezentrum 

(MLZ) 

Das MLZ verfolgt die Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) 

und sorgt für die Verbreitung wichtiger Informationen an die Part-

nerorganisationen. Die BREL wird für die Partnerorganisationen auf 

der Elektronischen Lagedarstellung ELD dargestellt. Ausserdem 

übernimmt das MLZ Aufgaben im Bereich Chemie und entwickelt 

das Informationssystem für Gefährliche Stoffe (IGS). 

Motorisierter 

Individualverkehr (MIV) 

Motorfahrzeuge zur individuellen Nutzung, wie z.B. Personenwa-

gen, Lastwagen, Gesellschaftswagen oder Motorräder, werden als 

motorisierter Individualverkehr (MIV) bezeichnet. Massgebend ist 

die individuelle Nutzung der Motorfahrzeuge. 

Nachrichtendienst des 

Bundes (NDB) 

Der NDB ist ein sicherheitspolitisches Instrument der Schweiz mit 

einem gesetzlich klar definierten Auftrag. Seine Kernaufgaben sind 

die Prävention und die Lagebeurteilung zuhanden der politischen 

Entscheidungsträger. 

Der NDB befasst sich im Inland mit der Früherkennung und Be-

kämpfung von Terrorismus, gewalttätigem Extremismus, Spionage, 

der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Träger-

technologie sowie Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen. Im 

Ausland beschafft der NDB sicherheitspolitisch wichtige Informati-

onen und wertet diese aus. So liefert er entscheidende Beiträge für 

die umfassende Beurteilung der Bedrohungslage. Auf Stufe Bund 

bedient der NDB primär den Bundesrat, die Departemente sowie 

die militärische Führung mit seinen Produkten. Er unterstützt zu-

dem die Kantone bei der Wahrung der inneren Sicherheit und die 

Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene. Dabei ist die präven-

tive Tätigkeit des NDB klar von der repressiven Tätigkeit der Straf-

verfolgungsbehörden abzugrenzen. Der NDB ist keine Strafverfol-

gungsbehörde. Seine Kernaufgaben sind die Prävention und die 

Lagebeurteilung zuhanden der politischen Entscheidungsträger. 

Nationale Alarmzentrale 

(NAZ) 

Die NAZ ist die Fachstelle des Bundes für ausserordentliche Ereig-

nisse. Sie ist 365 Tage pro Jahr rund um die Uhr erreichbar und in 

der Lage innert einer Stunde in den Einsatz zu gehen. Die NAZ ist 

ein Geschäftsbereich des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 

BABS. 

Normale Lage Bedeutung nach dem Begriffsverzeichnis Leitbild Bevölkerungs-

schutz: Situation, in der ordentliche Verwaltungsabläufe zur Bewäl-

tigung der anstehenden Probleme und Herausforderungen ausrei-

chen . 

Notfallmanagement Notfallmanagement bezeichnet den systematischen Umgang mit 

Notfallsituationen. Dazu gehören alle organisatorischen, personel-

len und sachlichen Voraussetzungen, um in einer Notsituation rich-

tig und rasch handeln zu können. Mit dem Notfallmanagement wird 

sichergestellt, dass wichtige Geschäftsprozesse und Systeme 

selbst in kritischen Situationen nicht oder nur temporär unterbro-

chen werden. Das Notfallmanagement ist ereignisgesteuert. Der 

http://www.vbs.admin.ch/de/vbs/organisation/verwaltungseinheiten/nachrichtendienst.html
https://www.naz.ch/
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Fokus liegt auf der raschen Ereignisbewältigung und auf der Zu-

rückführung in die Normalsituation. 

öffentlicher Verkehr (öV) Als öV wird der Teil des Verkehrs bezeichnet, der für jeden Nutzer 

frei zugänglich ist. Die Merkmale des öffentlichen Verkehrs sind die 

Betriebs-, Transport-, Tarif- und Fahrplanpflicht. Die Transportleis-

tung wird durch eigens dafür konzessionierte Eisenbahn-, Trolley-

bus-, Autobus-, Seilbahn- oder Schifffahrtsunternehmen erbracht. 

Ortsverkehr (OV) Der OV ist ein Angebot des öffentlichen Verkehrs und umfasst Bus- 

und Tramlinien, die der Feinerschliessung von Ortschaften dienen. 

Der Feinerschliessung dient eine Linie, wenn die Haltestellen in der 

Regel nicht mehr als 1,5 km vom nächstgelegenen Verknüpfungs-

punkt mit dem übergeordneten Netz des öffentlichen Verkehrs ent-

fernt sind und die Abstände zwischen den Haltestellen klein sind. 

Der Bund beteiligt sich nicht an den Kosten des Ortsverkehrs. 

Prävention Aktivität für das Treffen von Massnahmen zur Abwendung von un-

erwünschten Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit eintreffen könnten, wenn nichts getan würde. 

Risiken von Gefahren und Bedrohungen werden erfasst, analysiert 

und beurteilt. Zur Problemlösung wird eine Bewältigungsstrategie 

erarbeitet (Risikovermeidung, Risikominderung, Risikodiversifika-

tion, Risikotransfer oder Risikovorsorge). Basierend auf der Bewäl-

tigungsstrategie werden die Massnahmen und Mittel zur Abwen-

dung von unerwünschten Ereignissen und Zuständen bestimmt. 

Regionales 

Führungsorgan 

Ein Team von Fachspezialisten auf regionaler Ebene zur Unterstüt-

zung der Gemeindebehörden in einer Region bei der Führung der 

Ereignisbewältigung und bei der Umsetzung von Massnahmen zur 

Ereignisbewältigung. 

Regionaler 

Personenverkehr (RPV) 

Der RPV umfasst den öffentlichen Personenverkehr innerhalb einer 

Region, mit benachbarten auch ausländischen Regionen, mit Bahn, 

Bus, Tram oder Schiff, ohne Fern-, Orts- und touristischen Verkehr, 

Der öffentliche RPV wird gemeinsam von Bund und Kantonen be-

stellt und die ungedeckten Betriebskosten gemeinsam von Bund 

und Kantonen abgegolten. 

Safety Schutz von Personen, der Umwelt vor den Auswirkungen, die von 

Einrichtungen, Fahrzeugen Systemen und Menschen ausgehen. 

Schadensgebiet Raum, in dem sich der Schaden realisiert und auswirkt. 

Schienengütertransport-

unternehmen 

Privatrechtlich organisierte Unternehmen, die über eine Netzzu-

gangsbewilligung und eine Sicherheitsbescheinigung nach Artikel 

8c des Eisenbahngesetzes (EBG83) für die Durchführung von 

Transporten auf dem Schienennetz verfügen. 

Security Schutz von Personen, Einrichtungen, Fahrzeugen und Systemen 

vor Einwirkungen von aussen, wie z.B. widerrechtliche Handlungen 

mit oder ohne Gewalteinwirkung oder höhere Gewalt. 

Trasse Ein örtlich und zeitlich bestimmter Fahrweg auf einer Eisenbahn-

infrastruktur. 
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Verkehr Verkehr ist die räumliche Bewegung von Objekten in einem Sys-

tem. Bestimmte Verkehrsarten legen die Form der Bewegung 

(Transport), der Objekte und des Verkehrssystems fest, z. B. Stras-

senverkehr, Personenverkehr, Güterverkehr, Individualverkehr, 

Verkehrsmittel oder Verkehrsweg. 

Verkehrsablauf Gesamtheit der zeitlichen und räumlichen Abwicklung (Betrieb) von 

Verkehrsmitteln auf Verkehrsinfrastrukturen. 

Verkehrsinfrastruktur Strassennetz, Schienennetz, Flughäfen, Wasserstrassen, Häfen 

der Schifffahrt, Umschlagterminals, die für die Betriebsabwicklung 

erforderlichen Systeme sowie die Personen, welche den Betrieb si-

cherstellen. 

Verkehrsmanagement-

zentrale Schweiz 

(VMZ-CH) 

Die VMZ-CH ist für das Verkehrsmanagement auf den Natio-

nalstrassen (Verkehrsinformation, Verkehrslenkung und Verkehrs-

leitung sowie Verkehrssteuerung) zuständig. Die VMZ-CH verfügt 

über Verkehrsmanagementpläne, welche mit den Kantonen abge-

sprochen sind. Die VMZ-CH liefert rund um die Uhr Daten zur Lage 

auf den Nationalstrassen unter anderem für das Melde- und Lage-

zentrum (MLZ) in der Nationalen Alarmzentrale (NAZ). Die VMZ-

CH wird vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) betrieben. 

Verkehrsmittel Fahrzeuge (Schiene, Strasse, Luft, Wasser). 

Verkehrsträger Schiene, Strasse, Luft, Wasser, Pipeline. 

Verkehrswesen Gesamtheit aller sozialen, wirtschaftlichen und technischen Institu-

tionen, Einrichtungen oder Prinzipien, die für die Erstellung eines 

Ortsveränderungsprozesses benötigt werden. 

Versorgung der Bevölke-

rung und der Wirtschaft 

mit lebenswichtigen Gü-

tern und Dienstleistungen 

im Landesinneren 

Die Verteilung von Waren oder das Erbringen von Dienstleistungen 

im Landesinneren, ist in erster Linie Sache der verschiedenen 

Branchen der Privatwirtschaft; auch in Situationen, wie z.B. Ausfall 

der Stromversorgung, Strommangellagen Cyber-Angriffe, Pande-

mien, Terroranschläge, Kernkraftwerksunfälle oder Erdbeben. 

Die Kantone haben dabei eine unterstützende und koordinierende 

Rolle. Zum einen treffen sie rechtzeitig Vorbereitungen für den Voll-

zug der ihnen vom Bund übertragenen Aufgaben. So sorgen die 

Kantone dafür, dass die notwendigen Vorbereitungen für die Si-

cherstellung einer gleichmässigen und ausreichenden Warenver-

teilung und Dienstleistungserbringung durch die Privatwirtschaft 

und die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen, wie z.B. die Unter-

nehmen im öffentlichen Verkehr, auf Kantonsgebiet getroffen wer-

den. 

Zum andern koordinieren die kantonalen Delegierten für wirtschaft-

liche Landesversorgung zusammen mit den Gemeindestellen für 

Versorgung die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 

lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen auf Kantonsgebiet. 

Vorsorge Aktivität für die Vorbereitung von Massnahmen zur Bewältigung der 

Folgen nach Ereigniseintritt. Vorausschauend werden Massnah-

men getroffen, damit beim Eintreffen eines Ereignisses die Bewäl-

tigung auf der Basis von abgestimmten Planungen möglich ist. Ri-

siken von Gefahren und Bedrohungen werden erfasst, analysiert 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/verkehrsmanagement.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/verkehrsmanagement.html


 

 

Handbuch KOVE 

 

  40/45 

Begriff, Ausdruck Erklärung / Umschreibung 

und beurteilt. Zur Problemlösung werden Strategie, Prozesse und 

Organisation erarbeitet, Massnahmen und Mittel bestimmt. Pro-

dukte der Vorsorge können sein: Bewältigungsstrategien und vor-

sorgliche Planungen (Vorsorgekonzepte, Vorsorgepläne). 

Vorsorgliche Planungen Aktivität zur Begegnung von Gefahren und Bedrohungen. Risiken 

werden erfasst, analysiert und beurteilt. Zur Problemlösung werden 

Strategie, Prozesse und Organisation erarbeitet, Massnahmen und 

Mittel bestimmt. Produkte der vorsorglichen Planung können je 

nach Ebene z.B. sein: Vorsorgekonzepte, Vorsorgepläne, Notfall-

pläne. 

Wirtschaftliche Landes-

versorgung (WL) 

Die WL stellt die Versorgung der Schweiz auf Landesebene mit le-

benswichtigen Gütern und Dienstleistungen (Heilmittel, Nahrung, 

Energie, Logistik, Informations- und Kommunikationstechnologie) 

für den Fall machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie 

in schweren Mangellagen sicher, denen die Wirtschaft nicht selbst 

zu begegnen vermag. 

Die Verteilung von Waren oder das Erbringen von Dienstleistungen 

im Landesinneren, ist in erster Linie Sache der verschiedenen 

Branchen der Privatwirtschaft; auch in Situationen, wie z.B. Ausfall 

der Stromversorgung, Strommangellagen Cyber-Angriffe, Pande-

mien, Terroranschläge, Kernkraftwerksunfälle oder Erdbeben. 

Die Kantone haben dabei eine unterstützende und koordinierende 

Rolle. Zum einen treffen sie rechtzeitig Vorbereitungen für den Voll-

zug der ihnen vom Bund übertragenen Aufgaben. So sorgen die 

Kantone dafür, dass die notwendigen Vorbereitungen für die Si-

cherstellung einer gleichmässigen und ausreichenden Warenver-

teilung und Dienstleistungserbringung durch die Privatwirtschaft 

und die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen, wie z.B. die Unter-

nehmen im öffentlichen Verkehr, auf Kantonsgebiet getroffen wer-

den. 

Zum andern koordinieren die kantonalen Delegierten für wirtschaft-

liche Landesversorgung zusammen mit den Gemeindestellen für 

Versorgung die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 

lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen auf Kantonsgebiet. 

Zuständige Stellen im 

Verkehrswesen 

Die fachlich bzw. rechtlich zuständigen Stellen im Verkehrswesen 

von Bund, Kantonen, beauftragten Organisationen, Infrastrukturbe-

treiberinnen und Transportunternehmen. 
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11 Abkürzungen  
 

Abkürzung  Bedeutung  

AS Amtliche Sammlung Bundesrecht 

ASTRA Bundesamt für Strassen. 

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt 

PBG Personenbeförderungsgesetz SR 745.1 

BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 

EBG Eisenbahngesetz SR 742.101 

ELD Elektronische Lagedarstellung 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung 

fedpol Bundesamt für Polizei 

FPV Fahrplanverordnung SR 745.13 

GFO/GFS Gemeindeführungsorgan/Gemeindeführungsstab 

GüTG Bundesgesetz über den Gütertransport durch Bahn- und Schifffahrtsunterneh-

men (Gütertransportgesetz, GüTG) SR 742.41 

ISB Eisenbahninfrastrukturbetreiberinnen 

KFO/KFS Kantonales Führungsorgan/Kantonaler Führungsstab 

KOVE Koordination des Verkehrswesens in Hinblick auf Ereignisfälle  

LFG Luftfahrtgesetz SR 748.0 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MLZ Melde- und Lagezentrum 

NAZ Nationale Alarmzentrale 

NZV Eisenbahn-Netzzugangsverordnung (NZV) SR 742.122 

NZV-BAV Verordnung des BAV über den Eisenbahn-Netzzugang (NZV-BAV) SR 

742.122.4 

öV öffentlicher Verkehr 

OZD Oberzolldirektion der Eidgenössischen Zollverwaltung 

OV Ortsverkehr 

PBG Bundesgesetz über die Personenbeförderung (Personenbeförderungsgesetz, 

PBG) SR 745.1 

RFO Regionales Führungsorgan 

RPV Öffentlicher regionaler Personenverkehr 

SBB Schweizerische Bundesbahnen (SBB) 

SiBe Sicherheitsbescheinigung nach Artikel 8e EBG SR 742.101 

SiGe Sicherheitsgenehmigung nach Artikel 5, Absatz 4 EBG SR 742.101 

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts 

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika-

tion 

VVTA Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituationen SR 531.40 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/amtliche-sammlung.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/das-astra/aufgaben.html
http://www.babs.admin.ch/
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061345/index.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/das-bwl/auftrag.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/ueberuns/fedpol.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091718/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20140476/index.html#a6
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-z/kove.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19480335/index.html
https://www.naz.ch/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983395/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20112106/index.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061345/index.html#id-8
https://company.sbb.ch/de/home.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a8e
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19570252/index.html#a5
https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home.html?_organization=801&_startDate=01.01.2015
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home.html?_organization=801&_startDate=01.01.2015
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20190913/index.html
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Abkürzung  Bedeutung  

VFSD Verordnung über den Flugsicherungsdienst SR 748.132.1 

VKOVE Verordnung über die Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereig-

nisfälle SR 520.16 

VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz des ASTRA  

WL Wirtschaftliche Landesversorgung 

 
  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950593/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20160149/index.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/nationalstrassen/verkehrsmanagement.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home.html
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12 Anhang  

12.1 Liste der vom Leitungsorgan KOVE bezeichneten Gefahren und Bedrohungen  

Vom Leitungsorgan bezeichnete Gefahren 

 

Gefahr Auswirkung 

Ausfall 

Stromversorgung 

Strommangellage 

Ein Ausfall des 50 Hz Versorgungsnetzes (z.B. Ausfall bis zu 24 Stun-

den) kann bei hoher Abhängigkeit vom elektrischen Strom (z.B. Digitali-

sierung) weitreichende Auswirkungen auf den Betrieb der Verkehrsinf-

rastrukturen und Verkehrsmittel sowie auf das Management des Ver-

kehrsablaufs haben. Eine Strommangellage (zyklische Abschaltung des 

Versorgungsnetzes während Wochen, Monaten) hat vergleichbare Aus-

wirkungen. 

Pandemie Eine Pandemie kann dazu führen, dass wegen fehlendem Personal Ver-

kehrsinfrastrukturen und Verkehrsmittel nur eingeschränkt betrieben 

werden können und der Verkehrsablauf nicht mehr genügend koordi-

niert und gesteuert werden kann. 

Kernkraftwerksunfall Ein Kernkraftwerksunfall mit Abgabe von radioaktiven Stoffen in die Um-

welt kann beträchtliche Auswirkungen auf die Verkehrsinfrastrukturen, 

Verkehrsmittel und das Management des Verkehrsablaufs haben. Radi-

oaktive Stoffe können vom Wind über weite Distanzen verfrachtet wer-

den. Aus diesem Grund sind radioaktive Stoffe in der Umwelt auch aus-

serhalb der Notfallschutzzonen rund um ein Kernkraftwerk möglich. 

Auch, wenn keine radioaktiven Stoffe in die Umwelt abgegeben werden, 

werden bei einem Kernkraftwerksunfall in den Notfallschutzzonen Mas-

snahmen getroffen. Diese haben Auswirkungen auf den Betrieb der Ver-

kehrsinfrastrukturen und Verkehrsmittel und das Management des Ver-

kehrsablaufs. 

Erdbeben Ab einer Magnitude von ca. 4 ist mit Sachschäden an Infrastrukturen zu 

rechnen. Zudem sind gefährliche Folgeereignisse wie Felssturz, Stein-

schlag oder Bodenverflüssigung zu erwarten. Ein Erdbeben kann unmit-

telbar nach dem Eintreten im Schadensgebiet den Betrieb von Verkehrs-

infrastrukturen und Verkehrsmittel verunmöglichen und ausserhalb des 

Schadensgebiets stark beeinträchtigen. Der Verkehrsablauf kann durch 

ein Erbeben nachhaltig gestört werden. 

Vom Leitungsorgan bezeichnete Bedrohungen 

 

Bedrohung Auswirkung 

Cyber-Angriff Ein Angriff aus dem Internet auf die computerbasierten Informations- und 

Kommunikationsinfrastrukturen (Cyber-Angriff) kann den Betrieb der Ver-

kehrsinfrastrukturen und Verkehrsmittel stark beeinträchtigen oder verun-

möglichen. Der Verkehrsablauf kann durch einen Cyber-Angriff nachhal-

tig gestört werden. Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, die 

nicht mit dem Internet verbunden sind, können, mit vergleichbaren Aus-

wirkungen, bei Datentransfers angegriffen werden. 

Terror Eine vorsätzlich zur Explosion gebrachte Sprengvorrichtung an Schlüs-

selstellen im Verkehrsnetz kann den Betrieb der Verkehrsinfrastrukturen 

https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/510_1461740378300.download/gd_ausfall_stromversorgung_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/510_1461740378300.download/gd_ausfall_stromversorgung_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/529_1461741126386.download/gd_strommangellage_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/523_1461740922744.download/gd_pandemie_de.pdf.
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/technikbedingte_gef_/accordionPar/downloadlist/downloadItems/515_1461740643106.download/gd_kkw_unfall_inland_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/naturbedingte_gef_hr/accordionPar/downloadlist/downloadItems/498_1461739771461.download/gd_erdbeben_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/526_1461741041351.download/gd_cyber_angriff_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/530_1461741145668.download/gd_konventioneller_anschlag_de.pdf
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Bedrohung Auswirkung 

und Verkehrsmittel stark beeinträchtigen oder verunmöglichen. Der Ver-

kehrsablauf kann nachhaltig gestört werden.   

Vergleichbar mit Terror bezüglich der Auswirkungen sind:  

Gewalttätige Unruhen, A-Anschlag/Dirty-Bomb, B-Anschlag, C-Anschlag. 

https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/528_1461741096195.download/gd_gewalttaetige_unruhen_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/521_1461740876744.download/gd_a_anschlag_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/527_1461741075510.download/gd_b_anschlag_de.pdf
https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse/gefaehrddossier/_jcr_content/contentPar/accordion/accordionItems/gesellschaftsbedingt/accordionPar/downloadlist/downloadItems/522_1461740895400.download/gd_c_anschlag_de.pdf
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12.2 Übersicht über die Aufgaben im Bereich Verkehr im Rahmen des Notfall -, Krisen - und Kontinuitätsmanagements (NKK)  

WER? WAS / WANN?  

 Im Hinblick auf Ereignisfälle  Ereignisbewältigung  Zurückführung in den Regelbetrieb  

Departement  
UVEK 

Á Planen und Treffen von vorsorglichen organi-
satorischen und materiellen Massnahmen im 
eigenen Bereich. 

Á Anträge an den Bundesrat (BR) stellen; 
Á Umsetzen von Massnahmen, Entscheide BR; 
Á Umsetzen von Massnahmen im Rahmen der ei-

genen Zuständigkeit. 

Á Umsetzen von Massnahmen, Entscheide BR; 
Á Umsetzen von Massnahmen im Rahmen der ei-

genen Zuständigkeit; 
Á Nachbearbeiten, Aufarbeiten des Ereignisses. 

KOVE Á Bezeichnen von Gefahren und Bedrohungen, 
die auf die Verkehrsinfrastruktur, die Ver-
kehrsmittel und den Verkehrsablauf landes-
weite oder internationale Auswirkungen haben 
können; 
Á Einschätzen der Auswirkungen von bezeich-

neten Gefahren und Bedrohungen auf die 
Verkehrsinfrastruktur, die Verkehrsmittel und 
den Verkehrsablauf und mitteilen der Ein-
schätzung an die zuständigen Stellen; 
Á Mitwirken bei vorsorglichen Planungen und 

Koordination des Handlungsbedarfs zwischen 
Verkehrsträgern und Verkehrsmitteln; 
Á Austauschen fachspezifischer Informationen. 

Á Unterstützen des federführenden Departe-
ments, Bundesamts, Organs oder Stabs zur 
Koordination und Abstimmung von Massnah-
men im Verkehrswesen. 

Á Unterstützen des federführenden Departe-
ments, Bundesamts, Organs oder Stabs zur 
Koordination und Abstimmung von Massnah-
men im Verkehrswesen; 
Á Nachbearbeiten, Aufarbeiten des Ereignisses. 

Bundesämter  Á Ausarbeiten von rechtlichen Grundlagen für 
die Prävention, Vorsorge und Bewältigung; 
Á Planen und Treffen von vorsorglichen, organi-

satorischen und materiellen Massnahmen im 
eigenen Bereich; 
Á Mitwirken beim Aufbauen des Lagebilds Ver-

kehr (Prozesse, Organisation). 

Á Umsetzen von Massnahmen, Entscheide Bund; 
Á Umsetzen von Massnahmen im Rahmen der ei-

genen Zuständigkeit; 
Á Mitwirken beim Beurteilen der Lage, beim Ab-

schätzen der möglichen Eskalation, der Auswir-
kungen und beim Aktualisieren des Lagebilds 
Verkehr; 
Á Koordinieren, Abstimmen innerhalb Bund, zwi-

schen Bund und Kantonen. 

Á Umsetzen v. Massnahmen, Entscheide Bund; 
Á Umsetzen von Massnahmen im Rahmen der ei-

genen Zuständigkeit; 
Á Mitwirken beim Beurteilen der Lage und beim 

Aktualisieren des Lagebilds Verkehr; 
Á Koordinieren, Abstimmen innerhalb Bund, zwi-

schen Bund und Kantonen; 
Á Nachbearbeiten, Aufarbeiten des Ereignisses. 

Kantone  Á Ausarbeiten von rechtlichen Grundlagen für 
die Prävention, Vorsorge und Bewältigung; 
Á Planen und Treffen von vorsorglichen, organi-

satorischen und materiellen Massnahmen im 
eigenen Bereich; 
Á Mitwirken beim Aufbauen des Lagebilds Ver-

kehr (Prozesse, Organisation). 

Á Bewältigen des Ereignisses; 
Á Mitwirken beim Beurteilen der Lage, beim Ab-

schätzen der möglichen Eskalation, der Auswir-
kungen und beim Aktualisieren des Lagebilds 
Verkehr; 
Á Koordinieren, Abstimmen zwischen Bund, Kan-

tonen, Gemeinden, beauftragte Organisationen. 

Á Einleiten, Umsetzen Normalisierungsphase; 
Á Mitwirken beim Beurteilen der Lage und beim 

Aktualisieren des Lagebilds Verkehr; 
Á Koordinieren, Abstimmen zwischen Bund, Kan-

tonen, Gemeinden, beauftragte Organisationen; 
Á Nachbearbeiten, Aufarbeiten des Ereignisses. 

Beauftragte  
Organisationen  

Á Festlegen Input für Lagebild Verkehr; 
Á Erstellen Risikoeinschätzung, NKK-Planungen 

Á Leisten Input für Lagebild Verkehr; 
Á Umsetzen NKK-Pläne, Massnahmen Bund/Kt. 

Á Leisten Input für Lagebild Verkehr; 
Á Umsetzen Normalisierungsmassnahmen 

 


